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Nummer 215. Freitag, den 13. September 1895. 68. Jahrgang
Geſetz, betreffend die Fürſorge für die Wittwen und Waiſen der Per-

ſonen des Soldatenſtandes des Reichsheeres und der Kaiſerlichen Marine
vom Feldwebel abwärts. Vom 13. Juni 1895. (R.-Geſ. Bl. S. 261/64,

Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von Preußen c. verordnen
im des Reichs, nach erfolgter Zuſtimmung des Bundesraths und des Reichstages,
was folgt:

I. Die Wittwe und die hinterbliebenen ehelichen oder durch nachgefolgte Ehe legitimirtenKinder einer dem activen Heere oder der activen Marine angehörenden Perſon des Soldatenſtandes

vom Feldwebel abwärts erhalten aus der Reichskaſſe Wittwen und Waiſengeld, wenn der Ehe
mann oder Vater nach Ablauf einer mindeſtens zehnjährigen Dienſtzeit verſtorben iſt.

Jſt der Tod die Folge einer bei Ausübung des Dienſtes erlittenen Beſchädigung, ſo iſt
Wittwen und Waiſengeld auch ſchon bei kürzerer als zehnjähriger Dienſtzeit und ſelbſt dann zu
ſtändig, wenn der Ehemann oder Vater zur Zeit ſeines Todes dem activen Heere oder der
activen Marine nicht mehr angehört hat, oder vor Ablauf von ſechs Jahren nach der Entlaſſung
aus dem activen Dienſte verſtorben iſt (5 38 des Reichs Militärgeſes vom 2. Mai 1874).

Die Berechnung der Dienſtzeit ſowie die Feſtſtellung einer Dienſtbeſchädigung erfolgt nach
den bezüglichen Beſtimmungen des Militär-Penſionsgeſetzes vom 27. Juni 1871 nebſt Abänderungen
und Ergänzungen (S8 60 beziehungsweiſe 59 und 83 ebenda).

S 2. Das Wittwengeld beträgt 160 Mark jährlich, gleichviel welcher Charge der Ehemann
zur Zeit ſeines Todes angehört beziehungsweiſe ob und welche Penſion er bezogen hat,

Das Waiſengeld für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Ehemannes
zum Bezuge von Wittwengeld berechtigt war, beträgt 32 Mark jährlich für jedes Kind für
Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Ehemannes zum Bezuge von
Wittwengeld nicht berechtigt war, 54 Mark jährlich für jedes Kind.

Waiſengeld wird für Kinder, welche in Militär-Erziehungsanſtalten aufgenommen worden
ſind, nur zu demjenigen Betrage gezahlt, bis zu welchem für das betreffende Kind Penſionsgeld
oder Erziehungsbeitrag an die Anſtalt zu entrichten iſt.

3. Das Wittwen- und Waiſengeld erhöht ſich für die Hinterbliebenen derjenigen Mann
ſchaften vom Feldwebel abwärts, welchen eine mehr als zwölfjährige Dienſtzeit zur Seite ſteht,
für jedes Jahr dieſer weiteren Dienſtzeit bis zum vollendeten vierzigſten Dienſtjahre 6*/, Prozent
der im S 2 beſtimmten Sätze.

Die bei Berechnung der Monatsbeträge ſich ergebenden Bruchpfennig ſind auf volle Pfennig
abzurunden.

S A. War die Wittwe mehr als fünfzehn Jahre jünger als der Verſtorbene, ſo wird das
nach 88 2 und 3 berechnete Wittwengeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterſchiedes über
fünfzehn bis einſchließlich fünfundzwanzig Jahre um gekürzt. Auf den zu berechnenden Be
trag des Waiſengeldes ſind dieſe Kürzungen des Wittwengeldes ohne Einfluß.

S Stehen den Hinterbliebenen der unter dieſes Geſetz fallenden Mannſchaften nach
anderweiter reichs- oder landesrechtlicher Vorſchrift höhere Beträge aus der Reichskaſſe zu, als
die in den 88 2 und 3 dieſes Geſetzes beſtimmten, ſo erhalten ſie ausſchließlich jene höheren
Beträge. Sind die nach anderweiter reichs- oder landesrechtlicher Vorſchrift aus der Reichskaſſe
zuſtändigen Beträge gleich hoch oder niedriger, als in dieſem Geſetz beſtimmten, ſo erhalten ſie
ausſchließlich dieſe letzteren Beträge.

Haben die Hinterbliebenen in Folge der Anſtellung ihres Ehemannes oder Vaters im Civil-
dienſte des Reichs oder eines Bundesſtaates, oder im Communal- oder Jnſtitutendienſte ein
Verſorgungsrecht erworben, ſo wird ihnen das nach Maßgabe dieſes Geſetzes zuſtändige Wittwen
und Waiſengeld gleichwohl aus Militärfonds und nur der etwaige Mehrbetrag aus den betreffenden
Civilfonds gezahlt.

S 6. Keinen Anſpruch auf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe mit dem Ver
ſtorbenen innerhalb dreier Monate vor ſeinem Ableben geſchloſſen und die Eheſchließung zu dem
Zweck erfolgt iſt, um der Wittwe den Bezug des Wittwengeldes zu verſchaffen.

Keinen Anſpruch auf Wittwen und Waiſengeld haben die Wittwe und die hinterbliebenen
Kinder aus ſolcher Ehe, welche erſt nach der Entlaſſung des Ehemannes oder Vaters aus dem
in oder Marinedienſte oder nach Feſtſtellung der Dienſtbeſchädigung deſſelben ge
chloſſen iſt.

Keinen Anſpruch auf Wittwen und Waiſengeld haben die Wittwe und die hinterbliebenen
Kinder, wenn der Verſtorbene wegen Hochverraths, Landesverraths, Kriegsverraths oder wegen
Vexrraths militäriſcher Geheimniſſe zu Zuchthausſtrafe rechtskräftig verurtheilt iſt,

F. 7. Die Zahlung des Wittwen und Waiſengeldes beginnt mit dem Ablaufe der Gnaden-
zeit; ſoweit aber eine ſolche nicht beſteht, mit dem auf den Todestag folgenden Tage.

S. Das Wittwen und Waiſengeld wird monatlich im Voraus gezahlt. An wen die
Zahlung gültig zu leiſten iſt, beſtimmt die oberſte Militärverwaltungsbehörde des Contingents
beziehungsweiſe der Staatsſccretär des ReichsMarineamts, welche die Befugniß zu ſolcher Be
ſtimmung auf andere Behörden übertragen können.

Nicht abgehobene Theilbeträge des Wittwen und Waiſengeldes verjähren binnen vier Jahren,
vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, zum Vortheil der Reichskaſſe.

S 9. Das Wittwen und Waiſengeld kann mit rechtlicher Wirkung weder abgetreten, noch
verpfändet oder ſonſt übertragen werden.

S 10. Daz Recht auf den Bezug des Wittwen und Waiſengeldes erliſcht:
1. für jeden Berechtigten mit dem Ablauf des Monats, in welchem er ſich verheirathet oder ſtirbt;
2. für jede Waiſe außerdem mit dem Ablaufe des Monats, in welchem ſie das achtzehnte

Lebensjahr vollendet.
S II. Das Recht auf den Bezug des Wittwen und Waiſengeldes ruht, wenn der Berech-

tigte das deutſche Jndigenot verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung deſſelben.
S 12. Die Beſtimmung darüber, ob und welches Wittwen und Waiſengeld der Wittwe

und den Waiſen auf Grund dieſes Geſetzes zuſteht, erfolgt durch die oberſte Militärverwaltungs-
behörde des Contingents beziehungsweiſe den Staatsſecretär des ReichsMarineamts, welche die
Befugniſſe zu ſolcher Beſtimmung auf die höhere Reichsbehörde übertragen können.

F 13. Ueber die auf Grund dieſes Geſetzes erhobenen Rechtsanſprüche auf Wittwen und
Waiſengeld findet der Rechtsweg mit denſelben Maßgaben ſtatt, welche für die gerichtliche Geltend
machung von Penſionsanſprüchen der hier in Betracht kommenden Militärperſonen vorgeſchrieben ſind.

F1A, Auf die Wittwen und Waiſen der in Folge einer Kriegsdienſtentſchädigung (94 zu
bis des Militär Penſionsgeſetzes) Verſtorbenen finden die Beſtimmungen dieſes Geſetzes keine
nwendung.

S 15. Vorſtehende Beſtimmungen kommen in Bayern nach Maßgabe des Bündnißvertrages
vom 23. November 1870 (Bundes-Geſetzblatt 1871 S, 9) zur Anwendung.

S 16. Dieſes Geſetz tritt mit dem 1. April 1895 in Kraft.
Ünkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Kaiſerlichen

Jnſiegel,
Gegeben Neues Palais, den 13, Juni 1895.,

(L. 9) Wilhelm. Fürſt zu Hohenlohe.
Berlin, den 16. Juli 1895.Krieges miniſterium.

Beſtimmungen
zur Ausführung des Geſetzes vom 13, Juni 1895, betreffend die Fürſorge für
die Wittwen und Waiſen der Perſonen des Soldatenſtandes des Reichs heeres
und der Kaiſerlichen Marine vom Feldwebel abwärts (R.Geſ,Bl. S. 261/64).

o Inſerate im Betrage bis zu 1 Mark bitten wir bei Aufgabe ſogleich zu bezahlen.

Zu S 1.
1. Das Geſetz bezieht ſich nicht bloß auf die Wittwen und Waiſen der dem Friedensſtande

angehörenden Perſonen des Soldatenſtandes vom Feldwebel abwärts, ſondern auch auf die Witt
wen und Waiſen der aus dem. Beurlaubtenſtande zum Dienſt einberufenen, ſowie der in Kriegs
zeiten, bei Mobilmachungen oder ſonſtigen Verſtärkungen des Reichsheeres aufgebotenen oder frei
willig eingetretenen Mannſchaften

Ausgenommen ſind jedoch nach S 14 dieſes Geſetzes die Wittwen und Waiſen der der
Feldarmee (5 94 des MilitärPenſions geſetzes vom 27. Juni 1871) angehörenden Perſonen des
Soldatenſtandes vom Feldwebel abwärts in den Fällen, in welchen ein Anſpruch auf die in den
89 95 und 96 a. a. O. vorgeſehenen Bewilligungen beſteht.

2. Für die Feſtſtellung der Dienſtbeſchädigung ſind auch die Beſtimmungen der Jnſtruction
vom 26. Juni 1877, betreffend das Verfahren bei Anmeldung und Prüfung der Verſorgungsan-
ſprüche invalider Mannſchaften vom Feldwebel abwärts, ſowie der Dienſtanweiſung zur Beurtheilung
der Militärdienſtfähigkeit und zur Ausſtellung von militärärztlichen Zeugniſſen vom 1. Februar
1894, zu beachten.

3. Der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen Tod und Dienſtbeſchädigung iſt durch ärztliche
Zeugniſſe nachzuweiſen oder durch andere geeignete Beweismittel zu erbringen. Die Unterſchriften
der zur Führung eines Dienſtſiegels nicht berechtigten Civilärzte bedürfen der amtlichen Beglaubigung
unter Beidrückung des Amtsſtempels oder Siegels.

4. Den rechtskräftig geſchiedenen Ehefrauen ſteht ein Anſpruch auf Wittwengeld nicht zu
dagegen haben die hinterbliebenen Kinder aus einer geſchiedenen Ehe Waiſengeld, und zwar nach
dem Satze für Kinder, deren leibliche Mutter nicht mehr lebt, ſelbſt dann zu beanſpruchen, wenn
eine zum Empfange von Wittwengeld berechtigte Stiefmutter vorhanden iſt.

Auf dieſes höhere Waiſengeld haben die Kinder, deren wittwengeldberechtigte Mutter ſich
wieder verheirathet hat, keinen Anſpruch.

5. Nur die ehelichen leiblichen und die durch nachgefolgte Ehe legitimirten Kinder des Ver
ſtorbenen haben Waiſengeld zu beanſpruchen. Außereheliche, Adoptiv-, Pflege und Stiefkinder
des Verſtorbenen fallen nicht unter das Geſetz.

Zu s 2 und 3.
I. Die Feſtſtellung und Anweiſung des Wittwen und Waiſengeldes erfolgt bei dem Kriegs

miniſterium, Departement für das Jnvalidenweſen.
2. Die Anträge für die Wittwen und Waiſen der im activen Militärdienſte ver

ſtorbenen Perſonen des Soldatenſtandes ſind von dem Truppentheil oder der Behörde, welchen der
Verſtorbene etatsmäßig angehört hat oder welche den Penſionsvorſchlag hätten vorlegen müſſen,
wenn es ſich um die Penſionirung des Verſtorbenen gehandelt hätte, auf dem Dienſtwege dem
Kriegsminiſterium, Departement für das Jnvalidenweſen, einzureichen.

3. Die gleichfalle dem Kriegsminiſterium, Departement für das Jnvalidenweſen, vorzulegen-
den Anträge für die Wittwen und Waiſen der nach der Entlaſſung aus dem actiben
Militärdienſt verſtorbenen Perſonen des Soldatenſtandes haben einzureichen:

a) hinſichtlich der im Königreich Preußen wohnenden Bezugsberechtigten diejenige
Königliche Regierung, in deren Bezirk der Verſtorbene zuletzt gewohnt hat oder aus
deren Hauptkaſſe die von dem Verſtorbenen bezogene Penſion zuletzt gezahlt worden iſt
in Berlin das Königliche Polizei-Präſidium;

b) hinſichtlich der im Großherzogthum Baden wohnenden Bezugsberechtigten die
Königliche Jntendantur IV. Armeccorps in Karlsruhe

e) hinſichtlich der in den Reichslanden wohnenden Bezugsberechtigten das Kaiſer
liche Miniſterium für ElſaßLothringen Abtheilung für Finanzen Gewerbe und
Domainen;

d) hinſichtlich derjenigen Vezugsberechtigten, welche in anderen Bundesſtaaten mit
Ausſchluß der Königreiche Bayern, Sachſen und Württemberg wohnen, die betref
fenden Landesregierungen ohne Betheiligung der Preußiſchen Bezirksregierungen;

e) hinſichtlich derjenigen Bezugsberechtigten, welche im Königreich Bayern wohnen, die
Regierung in Caſſel, im Königreich Sachſen die Regierung in Liegnitz, im König
reich Württemberg die Regierung in Wiesbaden,

4. Alle Anträge ſind nach dem beiliegenden Muſter 1 aufzuſtellen. Welche Belagſtäcke
den Anträgen beizufügen ſind, ergeben die dem Muſter 1 vorgedruckten Bemerkungen.

5. Die Vorbereitung der Anträge zu 3a liegt den Ortspolizeibehörden, den Landraths-,
Kreis oder Bezirkeämtern ob, in deren Bezirk der Verſtorbene zuletzt gewohnt hat, und an welche
ſich die Wittwen oder die Vormünder zunächſt zu wenden haben.

Wie in dieſer Beziehung hinſichtlich der nicht in Preußen wohnenden Bezugsberechtigten ver
fahren werden ſoll, beſtimmen die betreffenden Landesregierungen.

Die Militärbehörden ſind verpflichtet, allen zur Begründung dieſer Anträge an ſie gelan
genden Erſuchen zu entſprechen.

6. Stirbt eine Wittwengeldempfängerin unter Hinterlaſſung von Kindern, für welche Waiſen
geld zuſtändig iſt, ſo iſt die anderweite Feſtſtellung des Waiſengeldes von derjenigen Behörde zu
bewirken, von deren Haupt c. Kaſſe die Gebührniſſe bis dahin verrechnet ſind (von der Unter
ſtützungs Abtheilung des Kriegsminiſteriums für die aus der Militär-Penſionskaſſe in Berlin Be
zugsberechtigten; von der Königlichen Jntendantur des IV. Armeecorps für die im Großherzog-
thum Baden wohnenden Bezugsberechtigten von dem Kaiſerlichen Miniſterium für Elſaß-Loth-
ringen für die in den Reichslanden wohnenden Bezugsberechtigten von den Königlich Preußiſchen
Regierungen in allen anderen Fällen).

7. Von der Aufnahme waiſengeldberechtigter Kinder in die Kadettenanſtalten hat das
Commando des Cadettencorps der Unterſtützunge- Abtheilung des Kriegsminiſteriums Mittheilung
zu machen, unter Angabe des Einſtellungstages, der einſtellenden Cadettenanſtalt und des für den
Cadetten zu entrichtenden JahresErziehungsbeitrages, während von jeder Anweiſung von Waiſen
geld für Cadetten die Unterſtützungs- Abtheilung des Kriege miniſteriums dem Commando des
Kadettencorps Nachricht zugehen laſſen wird.

Jn gleicher Weiſe hat die Jnſpection der Jnfanterieſchulen hinſichtlich der waiſenberechtigten
Zöglinge des MilitärKnabenErziehungsJnſtituts in Annaburg, der waiſengeldberechtigten Schüler
der Unterofficierſchulen und der Unterofficiervorſchulen zu verfahren.

Auf Grund dieſer Mittheilungen werden die Königlichen Regierungen e. ſeitens der Unter
ſtützungs Abtheilung des Kriegsminiſteriums mit Nachricht verſehen.

8. Bei Aufnahme in Militär-Erziehungsanſtalten- im Laufe eines Monats tritt die Beſtim
mung im Abſatz 3 des S 2 des Geſetzes mit dem Tage nach der Aufnahme in Wirkſamkeit, Beim
Ausſcheiden wird der volle Betrag des Waiſengeldes mit dem Tage nach der Entlaſſung aus der
MilitärErziehungsanſtalt zahlbar. Die Regelung der Waiſengeldzahlung iſt Sache der vorſtehend
unter Ziffer 6 bezeichneten Behörden.

9. Die Waiſengelder der in die Anſtalten des Potsdam'ſchen großen MilitärWaiſenhauſes
oder auf Koſten deſſelben in andere Erziehungsanſtalten aufgenommenen Kinder ſind von den
Regierungen c. vgl. Ziffer 6 unter der äußeren Adreſſe der h en des
Kriegsminiſteriums der Militär-Penſionskaſſe von dem Monate ab zu überweiſen, welcher auf den
Monat der Aufnahme in eine jener Anſtalten folgt.

Die Militär Penſionskaſſe hat dieſe Waiſengelder von der Ueberweiſung ab an die Haupt
Militär Waiſenhauskaſſe gegen die mit Lebensbeſcheinigung der Anſtalt verſehenen Quittungen
halbjährlich und zwar am I. November für die Zeit vom 1. April bis Ende September und am
i. Mai für die Zeit vom 1. October bis Ende März abzuführen und rechnungsmäßig zu veraus
gaben Mit dem Entlaſſungsmonat hört die Zahlung des Waiſengeldes an die Haupt Militär
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Waiſenhauskaſſe auf. Zum Zwecke der Wiederaufnahme der Zahlung des Waiſengeldes an dieMutie We e den Wein des waiſengeldberechtigten Kindes hat ſich die Militär Penſionskaſſe

mit der betreffenden Regierung c. in Verbinduug zu ſetzen.

Zu H S.
Auf die nach Maßgabe des Fürſorgegeſetzes vom 15. März 1886 verſorgungsberechtigten

Wittwen und Waiſen der Perſonen des Soldatenſtandes vom Feldwebel abwärts, auf die nach
s 32 des MilitärHinterbliebenenGeſetzes vom 17. Juni 1887 verſorgungsb rechtigten Wittwen
und Waiſen der Zeugfeldwebel, Zeugſergeanten, Wallmeiſter (Schirrmeiſter), Regiſtratoren bei den
Generalcommandos und der im Range der Unterofficiere ſtehenden Verwalter des Cadettencorps
(Artikel 16 der Militär Penſionsgeſetznovelle vom 22. Mai 1893), ſowie auf die nach älteren
landesrechtlichen Vorſchriften verſorgungsberechtigten Wittwen und Waiſen der Perſonen des
Soldatenſtandes vom Feldwebel abwäris findet das vorliegende Geſetz nur dann Anwendung, wenn
es ihnen gleich günſtig oder günſtiger iſt,

Für die Verſorgung der Hinterbliebenen derjenigen Mannſchaften, welche nicht unter das
vorliegende Geſetz fallen, bleiben die älteren landesrechtlichen Vorſchriften in Kraſt.

Zu Fs 7 bis 12
1. Die Zahlung des Wittwen und Waiſengeldes hat durch diejenigen Kaſſen zu erfolgen,

welche mit der Zahlung der Penſionsgebührniſſe an die Militärinvaliden beauftragt ſind.
2. An wen die Zahlung des Wittwen und Waiſengeldes gültig zu leiſten iſt, beſtimmt die

der verrechnenden Kaſſe vorgeſetzte Behörde (vgl, Ziffer 6 zu S 2 und 3). Dabei iſt von dem
Grundſatze auszugehen, daß die Zahlung nicht von den Weitläufigkeiten einer gerichtlichen Feſt
ſtellung des oder der Empfongsberechtigten abhängig gemacht wird.

Für gewöhnlich iſt
das Wittwengeld an die Wittwe,
das Waiſengeld, wenn die Mutter noch lebt und ſür die Erziehung der Kinder, ſei es

im Hauſe oder außerhalb der Familie, ſorgt, an die Mutter, in den übrigen
Fällen, ſofern nicht überwiegende Gründe für eine Abweichung vorliegen, an
den Vormund oder den Pfleger der Kinder zu zahlen,

3, Ueber das empfangene Wittwen und Waiſengeld ſind Ein zel- (Monats-) Quittungen
für die erſten elf Monate des von April zu April laufenden Rechnungsjahres, und Jahres
quittungen für den letzten Monat März des Rechnungsjahres über den Geſammtbetrag
der für das ganze Rechnungsjahr zuſtändigen Gebührniſſe auszuſtellen.

Die Ausſteller der Jahr es quittungen haben im Text der Quittung die pflichtmäßige Ver
ſicherung abzugeben, daß die darin angeſührten Wittwen und Waiſengeldberechtigten die deutſche
Staatsangehörigkeit beſitzen.

Die Gebührniſſe ſind, ſofern eine und dieſelbe Perſon empfangsberechtigt iſt, in eine
gemeinſchaftliche Quittung nach dem enliegenden Muſter 2 aufzunehmen,

Zu den Quittungen über das an Vormünder oder Pfleger gezahlte Wittwen oder Waiſen
geld iſt das beigefügte Muſter 3 anzuwenden.

Sofern die Zahlung von Wittwen und Waiſengeld an Vormünder oder Pfleger erfolgt,
hat die zahlende Kaſſe auf der Quittung zu beſcheinigen, daß die Legitimation zur Erhebung der
Gelder durch Vorlegung der Beſtallung geführt iſt.

4. Der Betrag des Wittwen und Waiſengeldes iſt in den Quittungen außer mit Zahlen
noch mit Buchſtaben anzugeben.

5. Aus der Quittung über Wittwengeld müſſen der Name und die Charge des verſtorbenen
Ehemannes, ſowie die ſämmtlichen Vornamen und der Geburtsname der Wittwe erſichtlich ſein.
Der letztere iſt auch in der Beſcheinigung unter der Quittung anzugeben.

6. Jn den Quittungen über Waiſengeld ſind die ſämmtlichen Vornamen und der Geburts
name, ſowie Tag, Monat und Jahr der Geburt aller waiſengeldberechtigten Kinder, alſo auch
derjenigen anzugeben, für welche wegen unentgeltlicher Aufnahme in Militär-Erziehungsanſtalten
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7. Die Jahres quittungen vgl. Nr, 3 bedürfen in allen Fällen der aus den
Muſtern 2 und 3 näher erſichtlichen Beſcheinigung in Bezug auf diejenigen Thatſachen, wel he
auf die Zuſtändigkeit und Höhe der Gebührniſſe von Einfluß ſind.

Dieſe Beſcheinigung hat durch öffentliche, zur eines Dienſtſiegels berechtigte Beamte
unter deutlicher Beidrückung des Dienſtſtegels oder Stempels zu erfolgen.

8. Ouittungen, welche außerhalb des Deutſchen Reichs ausgeſtellt werden, ſind außerdem
in Beziehung auf die Unterſchrift zu der Beſcheinigung (Ziffer 7) durch einen Deutſchen Geſandten
oder Deutſchen Konſul zu beglaubigen, wobei zugleich zum Ausdruck zu bringen iſt, daß die Be
rechtigten ſich im Beſitze der Deutſchen Staatsangehörigkeit befinden.

9. Einzel- (Monats) Quittungen ſolcher Bezugsberechtigten, welche das Wittwen oder
Waiſengeld perſönlich an der Zahlungeſtelle erheben, bedürfen der eingeſchriebenen Beſcheinigung

vgl. Ziffer 7 nur dann, wenn dem zahlenden Beamten die in Betracht kommenden Perſonen
und Verhältniſſe nicht hinlänglich bekannt ſind,

Ebenſo bedarf es der Beſcheinung vgl. Ziffer 7 unter den Einzelquittungen in Fällen,
wo die Erhebung des Wittwen oder Waiſengeldes durch dritte Perſonen ſtattfindet, nur dann,
wenn ſich nicht aus einer unbedenklichen und vorſchriftsmäßigen Vollmacht zweiffellos das Erfor
derliche ergiebt.

10. Die Quittungen und die dazu gehörigen Beſcheinigungen dürfen nicht vor dem erſten
Tage desjenigen Monats ausgeſtellt ſein, für welchen gezahlt werden ſoll.

11. Bei Verlegung des Wohnſitzes haben ſich die Wittwen und Waiſengeldempfänger wegen
Ueberweiſung auf eine andere Kaſſe an die ſeitherige Zahlungsſtelle zu wenden. Die Ueberweiſun-
gen verfügen die der zahlenden Kaſſe vorgeſetzten Behörden vgl. Ziffer 6 zu 88 2 und 3.
Beim Verzuge nach Berlin iſt die Militär-Penſionskaſſe zur Uebernahme der Zahlung in der
Art anzuweiſen, daß die Ausfertigung der UeberweiſungsOrdre ohne Anſchreiben der Unterſtützungs-
Abtheilung des Kriegeminiſteriums vorgelegt wird. Von dieſer gelangt die Ueberweiſung an die
Militär-Penſionskoſſe.

Zahlungen, welche von der Militär Penſionskaſſe auf die Regierungen c. übergehen ſollen,
verfügt auf die bezügliche Vorlage der Militär-Penſionskaſſe die Unterſtützungs- Abtheilung des
Kriegsminiſteriume.

1432. Die Verrechnung der Wittwen und Waiſengelder erfolgt bei den RegierungsHaupt-
kaſſen c. vgl, Ziffer 6 zu 88 2 und 3 in der Militär-Penſions- Rechnung und zwar ſür
das Etatsjahr 1895,/96 bei einem hinter Titel 4 Abſchnitt O zu bildenden anßeretatsmäßigen Titel,
für die folgenden Etatsjahre dagegen unter Titel 4 Abſchnitt C.

Die Regierungen ec, haben die Abgänge bei der Wittwen und Waiſengeldempfängern
vierteljährlich ſpäteſtens zum 12. Februar, 15, Mai, 1. Auguſt, 15. November oder Vacat-
anzeigen der Unterſtützungs- Abtheilung des Kriegsminiſteriums nach vorgeſchriebenem Muſter anzu-

melden und von der ihnen laut Ziffer 6 und 8 zu g8 2 und 3 übertragenen anderweiten Feſt
ſtellung der Waiſengelder, ſowie von den Ueberweiſungen der Waiſengelder auf die Militär-Pen
ſionskaſſe vgl. Ziffer 9 zu 88 2 und 3 und der Bezüge auf andere Regierungs-Haupt-
kaſſen 2c. vgl. die vorſtehende Ziffer 11 entſprechende Mittheilung unter Bemerkungen der
Abgangs Nachweiſungen zu machen.

Bronſart v, Schellendorff.
Vorſtehendes bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Merſeburg, den 9, September 1895.
3576 Der Königliche Landrath. J. V. Kuhfuß, KreisSeer.

Bekanntmachung.Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Landwirth Johann Auguſt
Krüger in Pretzſch zum Ortsrichter der Gemeinde Pretzſch gewählt und von mir

beſtätigt worden iſt. [3405das Waiſengeld an die HauptMilitär-Waiſenhauskaſſe abgeſührt wird.

Politiſche Nachrichten aus
dem Jn- und Ausland.

Deutſchland. Die Kaiſerin Friedrich
und der Prinz von Wales haben am Mitt-
woch dem Mauſoleum in Darmſtadt einen Beſuch
abgeſtattet, worauf die Rückkehr nach Friedrichs-
hof erſolgte.

Das württembergiſche Königspaar
iſt mit der Prinzeſſin Pauline in Hetloo ein
getroffen zum Beſuch der Königin und der
KöniginRegentin der Niederlande.

Der Erbgroßherzog von Olden-
burg wird ſich heute mit ſeiner Tochter, der
Herzogin Sophie Charlotte, nach Schloß Wörlitz
bei Deſſau zum Beſuch der Prinzeſſin
Friedrich Karl von Preußen ſeiner Schwieger
mutter begeben.

Dem Fürſten Bis marck iſt nachträg-
lich zum 80, Geburtstage ein Geſchenk aus
Kapſtadt zugegangen. Ein in Südafrika ge
borener Deutſcher, der dort eine angeſehene
Stellung einnimmt, hat eine Kiſte 100 jährigen
Kopweins geſandt.

Kaiſer Franz Joſeph hat in
Stettin eine Deputation der dort lebenden
öſterreichiſchen Staatsangehörigen mit dem lang
jährigen öſterreichiſchen Conſul Meiſter an der
Spitze empfangen. Die Deputation überbrachte
eine Huldigungsadreſſe, für welche der Kaiſer
dankte. Der Monarch gab ſeiner Freude über
den Aufenthalt in Stettin Ausdruck, lobte die
Schönheit und Ausdehnung der Stadt, deren
fortſchreitende Entwickelung wohl mit dem Auf-
blühen der Gewerbe, des Handels und Verkehrs
Hand in Hand ginge. Während der ganzen
Dauer des Empfanges war der Kaiſer gegenüber
der Deputation von großer Liebenswürdigkeit.

Dem Flügeladjutanten Kapitän
z. S. von Arnim, Kommandanten der Yacht
„Hohenzollern“, hat der Kaiſer das Kreuz der
Comthure des Hohenzollernſchen Hausordens
verliehen.

Hofprediger a. D. Stoecker wird
am nächſten Sonnabend von ſeinem Gute in
Oberbayern wieder nach Berlin zurückkehren,
Mit Rückſicht auf den im „Vorwärts“ ver
öffentlichten Brief ſieht man in vielen Kreiſen
der Rückkehr des Herrn Stoccker mit beſonderer
Spannung entgegen.

Zu dem Vorgehen gegen den ver
hafteten Redacteur des „Vorwärts“
Pfund berichtet das ſocialdemokratiſche Central-
organ weiter: Die Jnaugenſcheinnahme des
Kameel Reliefs hatte der Vertheidiger des Be
ſchuldigten beantragt, um die Richtigkeit aller
Angaben des incriminirten Kameelartikels zu er
weiſen. Dieſer Antrag iſt vom Amtsgericht mit
der Begründung unter Hinweis auf S 160 der
Straf-Proceß-Ordnung zurückgewieſen, daß der
Antrag auf Beſichtigung nicht von der lönig-
lichen Staatsanwaltſchaft geſtellt ſei.

Merſeburg, 12. September.
Der „Vorwärts“ theilt jetzt die Adreſſe

des von ihm veröffentlichten Briefes des Hof
predigers a. D, Stöcker mit. Der Brief war
an den ehemaligen Chefredacteur
der „Kreuz. Ztg.“ Herrn v. Hammer-
ſtein gerichtet Die „Kreuz Ztg.“ ver
muthet, daß der Brief ſich in dem zur Ver-
ſteigerung gelangten Mobiliar des
Herrn von Hammerſtein befunden habe
nnd auf dieſem Wege in die Hände des „Vor-
wärts“ gekommen ſei.

Der ſocial demokratiſche Partei-
tag des Herzogthums Gotha, der in
Ohrdruf jüngſt abgehalten wurde, verwarf das
Agrarprogramm, da die Verhältniſſe noch nicht
geklärt ſeien, und nahm dann folgende Reſolution
an: „Der Parteitag proteſtirt hiermit gegen den
von höchſter Stelle gefallenen Ausdruck „Rotte
von Menſchen“, falls damit die Socialdemokratie
gemeint iſt.“

Die „Hamburger Nachr.“ ſetzen ihren
Kampf für eine Ausnahmegeſetzgebung
gegen die Socialdemokratie ſort und
ſchreiben

„Angeſichts des Stettiner Erlaſſes möchten wir
es für unmöglich halten daß den Kaiſerlichen Worten
al eine entſprechende That der Regierung nachfolgen
ollte.“

Der officiöſe „Hamb. Correſp.“ meldet
dagegen aus Berlin, weder im Staats-
minſterium, noch im Bundesrath ſei
Stimmung für ein Ausnahmegeſetz
vorhanden. Der Erlaß des Kaiſers ſei,
gleichwie ſeine neulichen Anſprachen eine rein
perſönliche Kundgebung des Kaiſers,
die der Gegenzeichnung eines Miniſters
entbehrt. Wollte der Kaiſer ein geſetz
geberiſches Vorgehehen anregen, ſo würde er ſich
direkt an das Staats miniſterium wenden.

Die Nachſicht gegen die ſecialdemokratiſche
Preſſe war beinahe bis zu einer gewiſſen Nach
läſſigkeit herabgeſunken, ſonſt hätten ſich die
Auslaſſungen des „Vorwärts“ und ſeiner Ge
noſſen wohl kaum bis zu jenen Widerlichkeiten
verſtiegen, die in jüngſter Zeit den allgemeinen
Zorn herausforderten. Die Kaiſerlichen Reden
haben einen friſchen Wind in die behördliche
Auſſicht hineingetragen, die Blätter werden weit
ſchärfer kontrollirt und bei begangener Geſetz
widrigkeit ohne Federleſen konfiecirt, ihre Re
dacteure verhaftet und zur Verantwortung ge
zogen. So ſind in den letzten Tagen
über ein gutes Dutzend ſocialdemo-
kra tiſcher Blätterpolizeilich beſchlag-
nahmt worden. Wenn nun auch eine mög-
lichſt ſchnelle und energiſche Beſtrafung der Re
dacteure, die ſich vergangen haben, Platz greift,
ſo dürfte den Herren Socialdemokraten ihr
frevelhaftes Treiben in der Preſſe wenigſtens
bald zu gefährlich werden, und auch damit wäre
ſchon viel gewonnen. Es gewinnt denn auch
immer mehr den Anſchein, als wenn aus dem
Aufruf des Kaiſers an ſein Volk, die Social
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wenigſtens die Bewegung gegen die ſocialrevo
lutionäre Propaganda abgeſchloſſen ſei. Wenigſtens
liegen für eine anderweitige Vermuthung, trotz
der unendlichen Reihe von Kombinationen und
Vorſchlägen, abſolut keine poſitiven Anhalts-
punkte vor. Ein Berliner Blatt macht
übrigens in ſeiner jüngſten Nummer einige
Vorſchläge zur Abwehr, die wir doch re
giſtriren müſſen, es ſchreibt

„Die Hauptaufgabe für eine wirkungsvolle Abwehr der
Socialdemokratie wird darin beſtehen, daß von allen
ſocial demokratiſchen Reden, die irgendwo und
unter irgendwelchen Umſtänden gehalten werden, ſorg
fältige Stenogramme aufgenommen und alle
überhaupt in Deutſchland erſcheinenden focialdemo-
kratiſchen oder unter dem Cinfluß der Partei ſtehenden
Zeitungen ſachverſtäudig durchgeſehen, daß
ferner alle von ſocialdemokratiſcher Seite mit Beleidigungen,
üblen Nachreden, Verleumdungen e. Angegriffenen davon
in Kenntniß geſetzt, zur rechtzeitigen Einleitung
der Klage veranlaßt und jeder eigenen Bemühung
in der Sache überhoben, uöthigenfalls auch bezüglich des
Koſtenvorſchuſſes und dgl. ſchadlos gehalten werden. Eine
umfaſſende Organiſation und erhebliche Mittel werden hier
für erforderlich ſein, aber es iſt wohl nicht daran zu
zweifeln, daß eben ſo gut wie die Feinde der beſtehenden
Geſellſchaftsordnung viele Millionen aufzubringen wiſſen,
auch die Verfechter dieſer Ordnung im Koſtenpunkt zurecht
kommen werden. Der Beweis wird, davon ſind wir über
zeugt, erbracht werden, daß Deutſchland dem Kaiſerwort
gerecht zu werden im Stande iſt: „Möge das ge
ſammte Volk in ſich die Kraft finden, dieſe
unerhörten Angriffe zurückzuweiſen!“ Unſere
ganze politiſche und wirthſchaftliche Entwicklung wird in
ein neues geſundes Fahrwaſſer gelangen, wenn die ärgſten

und damit die jetzt fortwähr nd als Hemmung des Fort
ſchritts wirkende Gefahr des Mißbrauchs jeder gewährten
Freiheit mehr und mehr eingeſchränkt wird, wenn durch ein
friedliches Zuſammenwirken von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern immer größere Erfolge des deutſchen Fleißes auf
dem Weltmarkte ermözlicht werden.“

Von Paris aus war deutſchen Blättern
der angebliche Wortlaut eines Antworttele-
gramms der franzöſiſchen Socialiſten
auf die Sedanbegrüßung der Ber-
liner Social demokraten den Proteſt
gegen Krieg und Chauvinismus mitgetheilt
worden. Daſſelbe klang ſehr kühl, inzwiſchen
aber hat ſich herausgeſtellt, daß die franzöſiſchen
„Brüder“ überhaupt nicht geantwortet
haben offenbar weil ſie gar nicht daran
denken, gegen Krieg und Chauvinismus prote-
ſtiren zu wollen. Der „Vorwärts“ erwähnt an
ſehr verſteckter Stelle ſeines Blattes, daß ihm
von einer Antwort nichte bekannt ſei. Alſo
ſogar bei den Franzoſen „abgefallen“!

England. Wie gemeldet wird beabſichtigt
der Prinz von Wales von Kopenhagen aus,
wohin er in den nächſten Tagen geht, den
Nordoſtſeekan al zu durchfahren.

Frankreich. Der deutſchen Sedan-
feier ſuchen die Franzoſen durch die
großen Manöver in den Vogeſen ein
Paroli zu vieten, bei denen der ruſſiſche
General Dragomirow eine hervorragende Rolle
zu ſpielen hat. Die Ruſſen ſcheinen ſich ſo gut
auf Theaterwirkungen zu verſtehen als die

demokratie abzuwehren, und mit einem ſchärferen Franzoſen, denn Dragomirow weiß ſich an der

Feinde der menſchlichen Freiheit zurückgedrängt ſein werden

Der Königliche Landrath. Weidlich.
Vorgehen gegen deren Preſſe, für vorkäufig Seite Sauſſiers im Wagen der Präſidenten der

Republik recht nett zu machen und den Franzoſen
ſtürmiſche Beifallskundgebungen zu entlocken.
Es wird denn auch z. Z. in Frankreich kräſtig
in Revanche gearbeitet und ſelbſt der entlarvte
General Munier wird zum Gegenſtande der
allgemeinen Verherrlichung erhoben. Die Fran
zoſen gaben dabei ſelbſt zu, daß es ſich bei
dieſer Taktik lediglich um politiſche Kundgebungen
handelt, ſie ſuchen dieſe Kundgebungen und den
Deutſchenhaß aus dem dieſelben geboren, dadurch
zu verſchärfen, daß ſie den Franzoſen fortgeſetzt
einreden, Deutſchland ſei im Verfll begriffen,
während Frankreich und ſein Heer kräftig
emporwächſt.

Orient. Jn einer Beziehung ergeht es dem
Könige von Serbien wie dem Kron-
prinzen von Griechenland, beide haben
unter Heirathsplänen zu leiden, die
weniger ſie ſelber ſchmieden, als diejenigen, die
es nicht begreifen können, daß ein heirathsfähiger
Kronprinz oder gar König die Wahl einer Lebene
gefährtin ſo wenig eilig hat. Jn dieſen Tagen
kurſirt nun wieder ein Heirathgerücht bezüglich
des Serbenkönigs, nach dem dieſer ſich noch
während ſeines bis zum 1. October währenden
Auſenthaltes in Biarrtz mit der Tochter des
ruſſiſchen Großfürſten Wladimir verloben wird.
Großfürſt Wladimir hat eine Tochter, aber nur eine
einzige Helena, welche erſt 13 Jahre, alſo zum
Heirathen noch viel zu jung iſt. Aber vielleicht
kann Alexander noch ein Paar Jährchen warten
dann könnte auch das Heirathsgerücht wahr ſein,
leider wird die Meldung aber ſofort dementict.

Die ſerbiſche Regierung wurde aus
Budapeſt officiös verſtändigt, daß die Auf-
hebung der Schweineſperre ſeitens
Ungarns noch im Laufe dieſer Woche
erfolgen werde und daß die ungariſche Re
gierung bereit ſei, den ſerbiſchen Wünſchen be
hufs Anweiſung einer anderen Kontumazſtation
anſtatt Steinbruch Rechnung zu tragen. Es
wird hierfür Raab vorgeſchagen.

Kaiſermanöver in Pommern.
Der erſte Tag des Kaiſermanövers iſt glänzend

verlaufen. Die Hauptaktion fand bei Hohenholz
ſtatt, wo der kaiſerliche Stab, ſowie Kaiſer Franz
Joſeph und König Albert von Sachſen hielten.
Das Gardekorps vertheidigte das Dorf mit
Energie; alle Angriffe wurden abgewieſen. Als
dann bezogen die Nordarmee und die Südarmee
dicht gegenüber Vorpoſten und ſetzten am
Mittwoch den Kampf fort. Unſer Kaiſer begab
ſich früh mit dem Kaiſer von Oeſterreich und
dem König von Sachſen von Stettin mittels
Sonderzuges in das Manövergelände. Die
Südarmee unter dem Befehl des Kaiſers eröffnete
alsbald den Angriff gegen die Nordarmee, welche
ihrerſeits den Feind gegen die Oder zu drängen
ſuchte. Der Kaiſer vereitelte dieſe Abſicht, indem
er die Nordarmee auf den Randowbruch zu
rückdrängte,
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Provinz und Umgegend.
Mühlhauſen, 11. September. Eine

Skandalaffaire, die wenn ſie ſich im vollen
Umfange beſtätigen ſollte, ein trauriges Licht
auf die ſittlichen Zuſtände in unſerer Stadt
werfen würde, iſt gegenwärtig Gegenſtand amt-
licher Unterſuchung. Unter dem Verdachte von
Verbrechen wider das keimende Leben 218 d,
Str. G. B.) ſind nämlich mehrere Frauens
perſonen, darunter eine Hebamme verhaftet
worden. Näheres entzieht ſich vorläufig der
öffentlichen Beſprechung.

f Loburg, 11. Sept. Ein Blitzſtrahl
hat in Lietzow bei Lindau gezündet. Während
des Gewitters ſuchte der Schäfer W. an der
Ehle Schutz unter einem Strauch neben einer
Pappel. Die Heerde lief jedoch davon, der
Schäfer ihr nach. Unmittelbar darauf zer-
ſchmetterte der Blitz die Pappel.

Staßfurt, 11. Sept. Aus bisher nicht
aufgeklärten Gründen machte geſtern Mittag die
30 Jahre alte Tochter des Schuhmacher-
meiſters L, hierſelbſt ihrem Leben dadurch ein
Ende, daß ſie von der hinter dem Schütz be
findlichen Brücke herab in die dort tiefe Bode
ſprang und daſelbſt ertrank,

f Jena, 11. September. Geſtern abend gegen
11 Uhr kam der erſt ſeit wenigen Tagen hier
in Arbeit befindliche 40-—-50 Jahre alte Cigarren
arbeiter Georg Wettläufer aus Göttingen
nach dem Reſtaurant „Reichshalle“ am Steinweg
und verlangte für 6 Pfg. Bier, da er über mehr
Geld nicht mehr verfüge, Es wurde ihm kein
Bier verabreicht vielmehr ſpedierte ihn ein im
Lokal anweſender Schornſteinfeger auf wenig
ſanfte Art durch die Hausthür auf die Straße,
wodurch W. ſtürzte und ſo unglücklich auf den
Hinterkopf fiel, daß er beſinnungslos
liegen blieb. Man transportierte ihn nach
dem Krankenhaus, woſelbſt er heute morgen in
folge des an ihm verübten Gewaltaktes geſtorben
iſt. Der Schornſteinfegergehilfe ſoll bereits ver
haftet worden ſein.

Erfurt, 11. September. Das maſſenhafte
Auftreten von Kohlweißlingen zu Anfang des
Sommers hat jetzt eine Raupenplage im Gefolge,
welche aller Beſchreibung ſpottet. Ein Gang
durch die Gemüſefelder in unmittelbarer Nähe
der Stadt zeigt, welch koloſſalen Schaden die
Milliarden von Kohlweißlingraupen den Gärtnern
zufügen. So z, B. befinden ſich die Gemüſe-
ſelder ſüdlich der Louiſenſtraße in einem über
aus traurigen Zuſtande: Die Kraut- und Kohl
pflanzen ſind bis auf die harten „Strunke“ ab
gefreſſen. An eine Ernte iſt dort abſolut nicht
u denken. Auch über die Blumenkohlfelderlen die gefräßigen Raupen her und vernichten

Pflanze um Pflanze. Jetzt an ein Vertilgen der
Raupen zu denken iſt ein Ding der „Unmöglich-
keit. Man hätte, wie in Jlversgehofen es ge-
ſchehen iſt, die Kinder zum Fangen der Kohl
weißling-Schmetterlinge, unter Zuſicherung einer
Prämie anhalten ſollen. Der Kampf gegen dieſe
Schmetterlinge erſcheint ebenſo geboten, wie das
Zufeldeziehen gegen die Hamſter.

f Vechelade, 10. Sept. Einen jähen Tod
fand heute Morgen der hier wohnhafte Koſſath
Führmann. Er war damitbeſchäftigt, ein Fuder
Grummet aufzuladen und ſtürzte plötzlich vom
Wagen herab. Jn Folge Genickbruches trat auf
der Stelle der Tod ein. Der Verſtorbene hat
ein Alter von 75 Jahren ereeicht.

Milow, 11. Sept. Einen ſeltenen Fang
machten vor einiger Zeit hieſige Fiſcher in ihren
Netzen. Sie hatten dieſelben zum Trocknen am
Ufer aufgeſtellt und fanden darin einen kapitalen
Rehbock, der ſich ſo in den Maſchen verwickelt
hatte, daß er nicht mehr entfliehen konnte und
noch lebend und unverſehrt dem hieſigen Jagd
pächter zugeführt werden konnte.

f Baumersroda, 11. Sept. Jn die
Klinik nach Halle mußte die unverehel. R. über
führt werden, die, auf dem Felde beſchäftigt,
durch einen bei der Hühnerſuche unvorſichtig
abgegebenen Schuß des Landwirths G. ge
fährliche Verletzungen auf der rechten Seite er
litten hat te.

f Leipzig, 10. Scpiember. Der Jnhaber
des altbekannnten „Hotels de Pruſſe“, Louis
Kraſt hier, hat ſeine Zahlungen eingeſtellt.
Kraft ſpielte im geſellſchaftlichen Leben der Stadt
eine gewiſſe Rolle.

Stadt und Umgegend.
Beiträge für den localen Theil find uns willkommen
VWiittheilungen bitten wir mündlich oder ſchriftlich der

Redaction zugehen zu laſſen.)

Merſeburg, den 12. September 1895.

r. Altersriege im Männer- Turn
verein. Zu einer kurzen Beſprechung über
Zeit und Art der Uebungen werden die bereits
angemeldeten, ſowie diejenigen Herren, welche
noch der Riege beitreten wollen, auf Sonnabend,
14. d, M. Abends 6 Uhr nach der „Reichs
krone“ eingeladen.

Die Petroleumlampe, die nun bald
wieder in Gebrauch kommt, und die den Sommer
über außer Dienſt geſtellt war, iſt es muß
alle Jahre wiederhoit werden vor der Be
nutzung gründlich zu reinigen. Jnsbeſondere
W die aljen Oelreſte aus dem Ballon zu ent
ernen und dieſer, ſowie der Brenner ſorgfältig

zu ſäubern. Wird das alte Oel in Ballon ge
laſſen, ſo ſetzt man ſich ſehr leicht der Gefahr
einer Exploſion aus. Daher iſt Vorſicht hierbei
wohl am Platze.

D Jn allernächſter Zeit trifft hierſelbſt zum
1. Male Kreibe's Theater Menagerie
international ein. Das Theater bietet eine
reichhaltige Sammlung fremdländiſcher Raub-
thiere aller Zonen der Erde, worunter ſich die
größten und ſchönſten Löwen aller Menagerien
und Zoologiſchen Gärten befinden. Täglich
finden 2 Vorſtellungen, Nachm. 4 und Abends
8 Uhr, ſtatt, in welchen ſich Miß Bora mit
Wölfen und Hyänen, der Direktor Kreibe aus
Gotha mit ſeinen 3 dreſſirten Eisbären produ-
ziren wird, auch wird der berühmte Löwen-
bändiger Thomſon mit den männl. Rieſenlöwen
aus der Berberei auftreten. Alles Weitere
durch ſpätere Annoncen und Plakate.

I Die Bahnhofsreſtaurateure ſind auf
höhere Anordnungen hin angewieſen worden
nunmehr auch während der ganzen Nacht
die Warteſäle 1. und 2. Klaſſe ge-
öffnet zu halten und für Verabrei-
chung von Erfriſchungen jeder Art
Sorge zu tragen.

DD Der ſoeben erſchienene uns vor-
liegende Winterfahrplan der Königl.
Eiſenbahndirection Erfurt enthält
gegenüber dem gegenwärtigen Sommerfahrplan

folgende weſentlichere Aenderungen:
A. Neue Züge:
Abth. 5. Zug 519 nur Werktags mit 2,- 4. Klaſſe für

Schulkinder von Leu tzſch c. nach Leipzig. Zug 623 be
fördert bereits ab Wutha Perſonen in 2. und. 3 Wagen
claffe (Anſchluß an Zug 84 in Neudietendorf,.

B. Ausfallende Züge:
Abth. 5. Die Züge 81 und 82 zwiſchen Erfurt und

Neudietendorf, die Züge 215 und 216 zwiſchen Eiſenach
und Corbetha, ſowie die Sonn und Feſttagszüge 198 und
199 zwiſchen Halle und Stadtſulza bezw. Apolda, 219 und
220 zwiſchen Leipzig und Corbetha, 199a von Stadtſulza
nach Köſen, 198a von Köſen bis Apolda und 179 von
Eiſenach nach Erfurt fallen ſort. Der Zug 553 (Leutzſch
Leipzi,) befördert im Winter keine Perſonen,

C, Weſentlichere Aenderungen:
Abth. 3. Zug 344 verkehrt im Anſchluß an den Zug

22 von Merſeburg bis Mücheln 27 Min. früher.
Abth. 5. Zug 22 fährt unter Aufgabe des Anſchluſſes

in Halle vom Zuge 125 von Magdeburg aber unter Bei-
behaltung des Anſchluſſes von Cottbus bereits 10* ab
Halle und wird erſt in Weißenfels vom Zuge 32 überholt,
ſo daß die im Sommer vorhandene Verbindung von
Leipzig nach Stuttgart- München (Züge 216/78/32. auch im
Winter beffehen bleibt (Züge 216/22/78/32). Zwiſchen den
Stationen Stadtſulza und Apolda wird die Station
„Niedertrebra“ eröffnet, daſelbſt halten die Züge
26, 24, 22, 28 und 9, 27, 29, 25, 23

Gleichzeitig bemerken wir noch, daß der gleiche
Fahrplan vom 15. d. Mts. ab bei den dies
ſeitigen StationsBüreaus zur Einſicht ausliegt
und die ſpäter erſcheinenden GeſammtAushang-
fahrpläne zum Preiſe von 50 Pfennig oder jedes
der einzelnen drei Blätter zum Preiſe von 20
Pfennig ſür das Stück bei den dieſſeitigen Fahr
kartenAusgabeſtellen käuflich ſind.

(7) Der Verband der Landes-Ge-
noſſenſchaft unſerer Provinz Sachſen
hat ſich an der dritten deutſchen MolkereiAus-
ſtellung in Lübeck mit einer Kollektiv- Ausſtellung
betheiligt und iſt dieſer durch das Preiserichter-
kollegium ein Kollektivehrenpreis zuerkannt
worden. Von den ausgeſtellten zwanzig
Butterproben der Kollektion erhielten 17 das
Prädikat „fein“, ein Reſultat, das um ſo er-
freulicher iſt, da die Molkereien unſerer Provinz
in Lübcck zum erſten male mit den auf dem
Weltbuttermarkte ſchon ſeit langer Zeit be-
rühmten Marſchgegenden in Konkurrenz ge-
treten ſind.

Delitzſch, 11. September. Eine
Collection Leipziger Nimrode hatte am Dienſtag
im Gaſthofe zu Creuma ihre Jagderfolge mit
ſolchem Enthuſiasmus gefeiert, daß die draußen
ſtehenden Pferde, denen die Sache zu lang-
weilig wurde, völlig unbemerkt von den
Herren Jägern den Abmarſch in die
heimathlichen Gefilde angetreten hatten.
Spät Nachts erregte in L.Eutritzſch ein Kremſer-
wagen die polizeiliche Aufmerkſamkeit, der eine
reiche Auswahl von Jagdgewehren und Reb-
hühnern enthielt und ohne Jnſaſſen und Kutſcher
von zwei Gäulen in gemeſſenem Stritt der Stadt
entgegengeführt wurde. Das Fuhrwerk wurde
angehalten und am andern Morgen von der
Jagdgeſellſchaft als ihr Eigenthum reklamirt.
Sehr erbaut ſind die Herren Nimrode gerade
nicht geweſen, als ihnen die Kunde von dem
ihnen widerfahrenen Mißgeſchick gebracht wurde,
und ganz verſtimmt mußten die Herren eine
nächtliche Fußwanderung antreten, um mit der
Bahnlinie BerlinLeipzig Fühlung zu gewinnen.

Jn der Nacht zum Dienſtag hat ſich der
Cigarrenarbeiter Brüning hierſelbſt erhängt,
Bis jetzt hat nach dem Bericht des „Del. Krsbl.“
nicht ermittelt werden können, was den jungen
kaum 19 jährigen Menſchen zu dieſem verhängniß
vollen Schritt veranlaßt hat.

Vermiſchte Nachrichten.
(Der Kaiſer iſt als Hypothekenzläubiger)

auf dem Amtsgerichte zu Jüterbog in das dortige
Grundbuch eingetragen worden. Die Hypothek beträgt
55 000 Mk. welche mit 4 v. H. verzinſt werden, und ruht
auf dem Soldatenheim auf dem Schießplatze bei Jüterbog.
Als Eigenthümer des Soldatenheims gilt der Diviſions-
pfarcer Hans Friedrich. Das Soldatenheim ſell einen
ſittlichen Einfluß auf die dortigen Soldaten ausüben und
ſie vom Beſuche der Bierhäuſer abhalten. Es iſt deshalb
Niemand gezwungen, dort etwas zu verzehren. Zur Unter
haltung ſtehen Schach und Damenbretter bereit und den
Soldaten iſt Gelegenheit zum Briefſchreiben geboten. Das
nöthige Briefpapier wird ihnen dazu umſonſt geliefert.

(Gattenmörder hingerichtet.) Am Dienſtag
wurde der im Frühjahr verurtheilte Gattenmörder
Meſcheunbergex in Colmar mittes Guillotine hinge

Freitag, den 13. September.

richtet. Meſchenberger, der ſeine Frau während ihres
Morgengebetes mit dem Hammer erſchlug, hatte ſchon vor
dem mehrere Vergiftungsverſuche auf die Gattin verübt.
Letztere hatte ſtets ihre Aueſage verweigert.

(Blitzſchlag in eine gefüllte Kirche.) Jn
die Kirche zu Altkolin ſchlug der Blitz in dem Momente
ein, als der Geiſtliche das Vaterunſer betete, Unter den
Andächtigen entſtand Panik, die Wenigſten f enden den
Ausgang aus der Kirche. Einzelne wurden vom Blitze be
täubt viele Kinher erlitten Brandwunden. Die Panik
legte ſich erſt, als einzelne beherzte Lente die Menge be
ruhigten.

(Verurtheil ung wegen Verbreitung fal-
ſcher Nachrichten.) Das Schöffengericht zu Ham-
burg verhandelte am Mittwoch die Anklage gegen die
Verbreiter der falſchen Hamburger Cholera-
Nachricht im Auguſt d. J. Der Staatsanwalt be
antragte gegen den Corrector Stenzel vom „Hamburger
Generalanzeiger“ als eigentlichen Verbreiter der Nachricht
6 Wochen, gegen den Redakteur Grüttefien vom „Ber
liner Tageblatt“ ebenfalls 6 Wochen, gegen Richter, Jn-
haber eines Berliner Correſpondenzbureans, 5 Wochen und
gegen den Faktor Schuh vom „Roſtocker Anzeiger“ 4 Wochen
Haft, Der Gerichtshof veruriheilte Stenzel zu 4 Wochen
Haft, Grüttefien zu 150 Mk. Geldſtrafe bezw. 2 Wochen
Haft, Schuh wurde freigeſprochen. Gegen Richter wurde
die Verhandlung ausgeſetzt, da er nicht erſchienen war.

(Tod in den Flammen.) Bei einem Brande
in Prönitz bei Schneeberg kamen zwei Frauen und zwei
Kinder in den Flammen um,

(Eine durchgegangene Beauts) Joſephine
Wirth in Wien, das Modell aus dem „Fall Clemenceau“,
welche wegen Betruges zu drei Monaten einfachen Kerkers
verurtheilt wurde, hatte am 1. September ihre Strafe an
zutreten, kam aber nicht. Es ſtellte ſich herans, daß die
Schöne durchgegangen iſt, angeblich nach Amerika. Mit
ihr zugleich iſt auch ein Graf Wolkenburg verſchwunden.

(Eine Schwimmwette) Vorige Woche brachte
ein in Kölner Sportkreiſen ſehr bekannter Herr E. W,
eine eigenartige Wette zum Austrag. Er legte nämlich die
Strecke von Bonn bis Köln auf dem Rheine ſchwimmend
zurück, und zwar ohne Unterbrechung. Jn etwas mehr als
vier Stunden war das Werk vollbracht, das von der aus
dauernden Gewandtheit des Schwimmers das beſte Zeugniß
ablegte. Einige Freunde begleiteten ihn im Kahne, theils
zur Ueberwachung, theils zur Hilfeleiſtung, falls eine ſolche
nöthig ſein ſollte. Das war aber nicht der Fall. Herr
E, W. langte wohlbehalten an. Der Betrag der Wette
kam Kölner Armen zugute.

(Große Säuglinge.) Mehrere Wagen mit
Zigeunern langten dieſer Tage in Zetſch an und ſchlugen
ihre Wohnſtätte auf den nahen Wieſen auf, nach Jgeln
ſuchend, angeſtaunt von Erwachſenen und Kindern. Dabei
befand fich eine Zigeunerfrau von ſehr bedeutendem Bruſt
und Leibesumfange, welche noch zwei Kinder von vier und
ſechs Jahren nährte.

(Neuer Stadtbrand.) Die Oberamtésſtadt
Leonberg in Württemberg wurde am Sonntag von
einem großen Brandunglück heimgeſucht. Es ſind 57
Häuſer, darunter die Apotheke und das Rathhaus mit dem
Poſtbureau, niedergebrannt. Waſſermangel erſchwerte die
Löſcharbeit. 70 Familien ſind obdachlos. Es wird Brand
ſtiftung vermuthet.

(Abgelehntes Duell) Der KreisſchulJnſpektor
in Königshütte, welcher einem Volksſchullehrer den Verkehr
mit einem hieſigen Reſerve Officier verboten hatte, wurde
von Letzterem zum Duell herausgefordert. Obwohl ſelbſt
ReſerveOfficier, lehnte der Kreisſchul-Jnſpektor das Duell
ab. Der Fall erregt hier großes Aufſehen,

(Ein ſeltenes Jubiläum) begeht in Berlin,
ſo berichten daſige Blätter, am 12. d. M. Herr E. Bauch,
Andreasſtr. 7, bei einem ſeiner Söhne wohnhaft. Der
Jubilar, an dieſem Tage 50 Jahre lang als Schmied in
der ſtädtiſchen Gasanſtalt am Stralauer Platz, und zwar
an derſelben Stelle und an demſelben Feuer, wo er vor
einem halben Jahrhundert zuerſt ſeinen Arbeitsplatz ge
funden. Der Jubilar hat ſich bei ſeiner treuen Arbeit in
Wahrheit dauerhafter als Eiſen erwieſen, denn in den 50
Jahren hat unter den wuchtigen Streichen ſeines Hammers
dreimal eine Auswechſelung des Amboſſes ſtattfinden
müſſen. Drei Tage nach dem Jubiläum begeht der Jubilar
ſeinen 78. Geburtstag in einer körperlichen Rüftigkeit, die
der Hoffnung Raum läßt, daß er auch den vierten Amboß
noch „mürbe kriegen“ wird.

Berliner Leben,) Ein trauriges Bild aus dem
Leben der Großſtadt zeigte ſich geſtern Abend in der Belle
Alliance-Straße, Auf einer Hausſchwelle ſaßen zwei noth
dürftig, aber ziemlich ſauber gekleidete Mädchen im Alter
von fünf und drei Jahren eng aneinandergeſchmiegt und
ſchliefen. Das ältere Kind hatte einen Korb mit Streich-
hölzer auf dem Schooß Paſſanten weckten die Kinder auf
und fragten ſie, weshalb ſie nicht nach Hauſe gingen.
Aus der Erzählung der älteren der beiden Kleinen die
bitterlich weinten, ging hervor, daß der Vater Frau und
Kinder verlaſſen hätte. Am Morgen wäre die Mutter,
die mit ihnen in der Fidicinſtraße wohne, von der Polizei
geholt, um eine dreitägige Haftſtrafe zu verbüßen, Die
beiden Kleinen waren ohne einen Pfennig Gelb, ohne
Nahrung, ſich ſelbſt überlaſſen. Seit dern Morgen waren
ſie auf der Straße, um Streichhölzer zu verkaufen und da
ſie nichts gelöſt hatten, waren ſie ohne Nahrung. Die
mitleidigen Paſſanten nahmen fich ihrer an. Sie en hielten
zu eſſen dann wurde eine Sammlung veranfſtaltet, und
beglückt zogen die Kleinen von dannen.

(Ein Schiffsunglüch hat ſich bei Vlifſingen
ereignet. Dort ſtieß Nachts der norwegiſche Dampfer
„Xenia“ mit dem ſpaniſchen Dampfer „Manilla“ zu
ſammen. Die „enia“ wurde in zwei Stücke zerſchnitten
und ſank ſofort, die ganze Beſatzung mit ſich in die Tiefe
ziehend. Ein belgiſcher Lootſe, der das Schiff führte, zwei
Kinder des Kapitäns und 3 Matroſin ſind ertrunken
während der Reſt der Beſatzung gerettet iſt. Die Be-
ſchädigungen der „Manilla“ ſind nicht ſchwer.

(Bei einem Volksfeſt in Landau) a. d. Jſar
wurde die Gendarmerie inſultirt und mußte blank ziehen.
Die Menge wollte das Arrefſtlokal ſtürmen, in welchem
mehrere Raufbolde untergebracht waren. Es kamen meh
rere Verletzungen vor,

(Schwere Gewitter, haben in Sachſen vielfach
Schaden angerichtet. Auch Menſchenleben ſind zu beklagen.

(Ein Lehrling mit 18500 Mk, durch ge-
brannt.) Nach Unterſchlagung von 18500 Mk, iſt aus
Nürnberg der Handlungslehrling Wilhelm Brehm, 16 Jahre
alt, flüchtig geworden. Brehm iſt kenntlich an hellbraunem
horſtigen Haar und einer blutunterlaufenen Narbe am
rechten Handgelenk.

(Verbrannte Wallfahrer.) Jn dem piemon-
teſiſchen Alpenthale Valſoang liegt unweit von Ribordone
der Wallfahrtort Locan a. Dort waren in den letzten
Tagen wieder einige hundert Pilger zuſammengefſtrömt, die
in den vorhandenen Unterkunftsgebäuden auf Stroh ſchlecht
und recht die Nacht zubrachten. Gegen Mitternacht erhob
ſich einer der Wallfahrer, um die Lampe zu rezeln, die
durch Schwelen den Raum mit Dunſt erfüllte. Jnfolge
einer unvorſichtigen Bewegung warf er die Lampe um, und
im Nu ſtand das ganze Strohlager in Flammen. Da der
Raum nur einen Ausgang hatte und die ſämmtlichen
Fenſter vergittert waren, gelang es nur wenigen der
Schläfer, ſich unverſehrt zu retten. Viele Männer und
Weiber fanden den Tod in dem Feuermeer; ihre Zahl iſt
bis jetzt nicht feſtgeſtellt, doch blieben die erſten telegra
phiſchen Meldungen über das Unglück hinter der Wirklich
keit zurück. Man hat bisher etwa 30 verkohlte Leichen
aus dem Aſchenhaufen hervorgezogen, Viele Pilger ſind
n durch Brandwunden mehr oder minder erheblich
verlegt.

v

(Ueber einen Brückeneinſturz) wird aus
London berichtet: Als der Dampfer „Expreß“ im Begriff
war, eine große Zahl von Ausflüglern von der Landungs
brücke zu Norecambe zu einer Fahrt nach Bladchpool auf
zunehmen, ſtürzte ein Theil der eiſernen Landungsbrücke
unter dem Gewicht der Menſchenmenge ein. Eiwa 50
Perſonen fielen in das dort ziemlich tiefe Waſſer. Es ent
ſtand eine unbeſchreibliche Verwirrung doch gelang es, die
große Mehrzahl der Verunglückten mittels Rettungsgürtels
und ſchnell herbeieilender Boote zu retten, immerhin ſind
3 Perſonen umgekommen, während mehrere andere Ver
letzungen erlitten.

(Der Meſſias von Sizilien.) Man ſchreibt
aus Syrakus Ein neuer Meſſias hat eine Art von Mor
monenthum in einer von ihm gegründeten Colonie bei
uns eingeführt und täglich ſtrömen ihm neue Anhänger,
Männer ſowohl als Frauen, aus den Gemeinden zu
Weiber und Männer ſtellen ſich ohne irgendwelche Ver
gütung freudig in ſeinen Dienſt, arbeiten opferwillig für
ihn und betheuern Jedem, der ſie darum befragt, daß ſie
bereit ſind, für den „unenen Chriſtus“ in den Tod zu
gehen. Der Erzbiſchof von Syrakus hat den Meſſias
Prätendenten, ſowie die Anhänger ſeiner Colonie bereits
excommunicirt; allein dieſe nehmen keinerlei Notiz von
dem Bannfluch. Riggio Sebaſtiano, der Ziegenhirt, er
kärt, daß er berufen ſei zur Verkündung einer neuen
Lehre, die ſich über ganz Sizilien verbreiten werde ſeine
Formel lautet: „Jm Namen des Glaubens Gemeinſchaft
des Erdreichs und des Weibes!“ Und dieſes, auf Wohl
leben begründete Evangelium, findet einen ſo großen An
hang, daß die Behörden von Syrakus, den es bisher
nicht gelungen, ſich des neuen Apoſtels und ſeiner Schaar
zu bemächtigen, ſich bereits um Beiſtand an die Regie
rung gewendet haben

(Brandkataſtrophe im Jrrenhaus.) Eif
Menſchen verbrannten, wie man uns ſchreibt, in der fin
ländiſchen Jrrer anſtalt Sſäinio. Der Director ließ
durch eine Geiſteskranke in der Anſtaltbäckerei Theer auf
kochen. Als die Frau den Keſſel vom Feuer hob, floß ein
Theil des Theers über und faßte ſofort Feuer. Die Jrre
verbrannte, Der Director verlor die Geiſtesgegenwart, und
ſo fielen noch 10 Kranke dem entfefſelten Elemente zum
Opfer weil man die Schlüſſel zu ihren Zellen nicht
finden konnte.

Theater und Muſik.
Leipziger Stadttheater. (Spielplan.) Neues

Theater. 13. September: Der fliegende Holländer.
Altes Theater. 13. September Unſere Don Juans.

Heer und Marine.
Bei dem diesjährigen Armee-Prüfungs-

ſchießen ſämmtlicher Jäzerbataillone des deutſchen Reichs
iſt die 4. Kempazuie des brandenburgiſchen Jäger
bataiklens Nr. 3 in Lübben Siegerin geworden. Den
Mannſchaften dieſer Kompagnie iſt infolge deſſen ein auf
ein Jahr zu tragendes Ehrenzeichen verliehen worden ein
am rechten Oberarm des Waffenrecks anzubringender
Hirſchkopf.

Von den ſächſiſchen Truppen hat ſich das Kaiſer
abzeichen für beſte Stießleiſtung die 2. Kompagnie des
108, Schützenregiments errungen.

Nach Verfügung des Oserkommandos der Marine
werden die vier im Dienſt gehaltenen Schulfregatten
„Stoſch“, „Stein“, „Moltke“ und „Gneiſenau“
die Wintermonate über auf ſechs Monate zu Kreuztouren
nach außerheimiſchen Gewäſſern in See gehen. Zwei
Fregatten beſuchen das Mittelmeer und die beiden anderen
Häſen Weſtindiens.

Kirche, Schule und Miſſion.
Zur Hauptverſammlung des Sufſtav-

Adolf- Vereins ſind in Hannover zahlreiche Ab
geordnete eingetreffen. Die Verhandlungen dauern bis
einſchließlich den 12. September.

Poſt, Telegraphie, Eiſenbahnen.
r Vom 1. October ab wird bei einigen Zügen der

Weimar-Geraer Eiſenbahn die vierte Wagen
klaſſe eingeführt. Betreff der Saalbahn verlautet
von einer gleichen Maßnahme noch nichts.

Jnduſtrie, Handel und Verkehr.
S Daß eine Convertirung unſerer 4procenu

tigen Anleihe bevorſtehe, wird nun auch von der
„Nordd, Allg, Ztg.“ ſowie von der „Nat, Ztg.“ für wahr
ſcheinlich erklärt. Ueber die Modalitäten der Converſion
ſind nach dieſen Blättern jedoch noch keinerlei Beſtimmungen
getroffen worden.

Tetterbericht des Kreisblatts.
Bericht ous Magdedurg. Nachdruck verboten.

Vorausſichtliches Wetter am 13. September:
Wechſelnd bewölktes, Nachts kühles, bei

Tage ziemlich warmes Wetter mit Regenſchauer
bei ziemlich ſtarkem Wind.

Letzte Telegramme.
Paris, 12. September. Die hieſige Preſſe

iſt durch den Beſuch des deutſchen
Reichskanzlers Fürſten Hohenlohe in
Petersburg ſtark beunruhigt. Der „Figaro“
ſpricht die Hoffaung aus, der Czar werde
den Fürſten Hohenlohe von der Feſtigkeit
des ruſſiſch franzöſiſchen Bündniſſes
überzeugt haben.

Kopenhagen, 12. September. Der
ruſſiſche Großfürſt Thronfolger Georg
mußte die Abreiſe nach dem Kaukaſus
wiederum aufſchieben, da er ſich zur
Reiſe zu ſchwach fühlt; er konnte ſogar dem
Gottesdienſt anläßlich des Namenstages des ver
ſtorbenen Czaren nicht beiwohnen.

Havanna, 12. September. Die Jnſur
genten warfen eine Dynamitbombe auf
das Geleiſe vor einen Zug, der
Soldaten nach Guantanamo drachte, Durch die
Exploſion wurden 2 Soldaten getödtet
und 7 verwundet.

Verantwortlicher Redaeteur: H. Koegler; für den
Reklame- und Anzeigentheil verantwortlich Franz

Böttger. Beide in Merſeburg.
a

Aus dem Geſchäftsverkebr.

e nCheviots, Loden, Kammgarn u. Buxkin S
S

à Mk. 1,35 per Meter (2974
doppeltbreit nadelſ, in den vorzügl. Qualitäten,
versenden in einzelnen Metern portoſrei ins Haus
lueh- len. hän DETTIMGFH Co, krankfurt a c

Musterauswahl umngehbend franco.

See
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Nummer 215. 1895.
Bekanntmachung.

Verpachtung.
Das trockengelegte Bett des domaine-

fiecaliſchen Unterteichs beiKnapen
dorf, 79 Morgen 24 [I R. oder
20,205 Hectar, incl. 1,936 Hectar
Wege und Gräben enthaltend, deſſen
Pachtung Ende d. Mts. abläuſt ſoll im
Wege der Licitation auf den zwölf-
jährigen Zeitraum vom 1, October cr.
bis dahin 1907 und zwar alternativ in
Parcellen und im Ganzen anderweit
verpachtet werden.

Hierzu iſt Termin auf
Montag, d. 23. September er.,

Vormittags 9 Uhr
in der unterzeichneten Domainen-
Receptur anberaumt.

Pachtliebhaber wollen ſich pünktlich
in dem Licitations-Termine einfinden,

Die Verpachtungs Bedingungen, die
Karte, das Vermeſſunzs Regiſter, das
Wege-Kataſter, ſowie die Regeln der
Licitation werden im Termine bekannt
gemacht und können auch vorher in den
bekannten Dienſtſtunden im Locale der
Receptur eingeſehen werden.

Merſeburg, den 9. September 1895.
Kgl. Domainen-Receptur.

3373 Naumann.
Zwangsverſteigerung.
Sonnabend, den 14. Sept. er.

Nachmittags 2 Uhr
werde ich im Gaſthof zum „rothen
Hirſch“ hierſelbſt, dort untergebrachte
neue nußbaum Möbeln als

34 Ffeilerſpiegel in 6 verſch-
G.ößen, 1 Slafſopha, 2 franz
Bettſtellen mit Matratzen, ſowie
ein neues Opernglas mit Jutteral

und 3 Dtz. Fägeblätter
öffentlich gegen Baarzahlung verſteigern.

Der Verkauf findet vorausſichtlich
beſtimmt ſtatt.

Merſeburg, 11, September 1895.
34021] Meyer, Gerichtsvollzieher.

Zwangsverſteigerung.
Sonnabend, den 1IA,. d Mts.,

Vorm. 10 Uhr
verſteigere ich im „„Castino“ hier

eine Parthie zum Theil
guter Möbel. 13414

Merſeb urg, den 12, Septbr. 1895.

Tauchniätz, Gerichtsvollzieher

W J VKupferkeſſel
in jeder Größe und Stärke habe je derzeit
vorräthig. Auch fertige ich Kartoffel
dämpfer umgehend an und offerire
ſelbige zu den billigſten Preiſen.

Hochachtungsvoll
Ad. VWestermann, Kupferſchmiedemſtr.,
3404] Schkeuditz, Bahnhofſtr. 1b.

Für Hauswirthe
und Miether. S

Schloßſicherungen zur Verhütung
von Einbruchsdiebſtählen.

Mit Dietrichen und ſonſtigen
Schlüſſeln nicht zu öffnen. Auf leichte
Art anzulegen und wieder zu entfernen
in Haus und Stubenthürſchlöſſern, ohne
dieſelben zu beſchädigen, daher praktiſch
auch für Miether beim Wohnungswechſel

empfiehlt F. Neumaenn,
2864] Schloſſerei, w. Mauer 1.

Probeſchloß zur Anſicht
Proſpecte gratis.

Von der Reise zu-
rück Dr. Ulriechs,
3381] Specialarzt
für Obren-, Nasen- u. Halskranke.
Male a. /S., Poststrasse 6.
Männer-Turnverein

Altersriege.Zu einer kurzen Beſprechung über
Zeit und Art der Uebungen werden die
bereits angemeldeten, ſowie diejenigen
Herren, welche noch der Riege beitreten

wollen auf Sonnabend, den
IA. d. Mts. Abends 6 Uhr
nach der „Reichskrone““ ein-
gelad en. Der Ober-Turnwart.
3407 F. Schnurpfeil,
a 180,000 K.

à 33/,
ſollen erſtſt ellig aufgute Hausgrundſtck.
bei mäßiger Beleihung vergeben werden.
Schriftl. Geſ unter 0. p. 47646 bef. Rud.

Freitag, den 13. September.

Oeffentliche Verpachtung.
Das der Landesſchule Pforta gehörige, an der Bahnlinie Naum-

burg Artern gelegene Schulgut-Amt Voigtſtedt ſoll für die Zeit von
Johannis 1896 ab auf 18 Jahre neu verpachtet werden.

Zur Abgabe der Pachtgebote iſt Termin auf

Montag, den 16. September 1895, Vormittags 10 Uhr
im Hotel „jzur Sonne“ in Artern anberaumt.

Das Gutsareal beträgt 259 ba 48 a 20 qm. Die Pachtbedingungen und
zugehörigen Verzeichniſſe, ſowie die Licitationsbedingungen können in der Regiſtratur
des Königlichen Provinzial-Schul-Collegiums zu Magdeburg und in der hieſigen
Regiſtratur eingeſehen werden zur örtl'chen Jnformation iſt Herr Amtsrath
Loeſener zu Voigtſtedt bereit. Das nachzuweiſende disponible Vermögen des
Pächters iſt auf 180000 Mk., die Pachtkaution auf 15000 Mk., die etwa zu
erlegende Bieterkaution auf 10 000 Mk. ſeſtgeſetzt. Die jetzige Jahrespacht be
trägt 31506. 89 Mark.

Zur Landwirthſchaft qualiſicirte Pachtbewerber werden zu dem gedachten
Termine eingeladen. Die Schließung des Termins erfolgt, ſofern ein Meiſtgebot

bis dahin erzielt iſt, um 2 Uhr Nachmittags. [3191
Pforta, den 21. Auguſt 1895. Der Proeurator.

Vorläufige Anzeige! Zum I. Male hier!
Kreibe's Theater-Menagerie internatinal.
Reichhaltigſte Wanderſammlung fremdländiſcher Raub-
thiere aller Zonen der Erde, worunter ſich die größten
und ſchönſten Löwen aller Menagerien und Zoologiſchen

Gärten befinden.
Täglich: T 2 Haupt- Vorstellungen mit Fütterung.

Nachmittags A Uhr und Abends s Ubr.
Produktionen der berühmten Chierbändigerin Fiss Bora

mit Wölfen und Hyänen.
Die wilde afrikaniſche Jagd mit den männl. Rieſenlöwen

aus der Berberei durch den berühmteſten Löwenbändiger der Gegenwart

J Tomson. R
Auftreten des Directors Kreibe aus Gotha mit ſeinen

3 dressärt. Eäsbärehn, die gefährlichſte Dreſſur der Gegenwart.
Ecrſtes Anternehmen in Eisbären-Dreſſur. Ohne Concurrenz in Deutschland.

Eintrittspreis: 1. Platz 75 Pfg, 2. Platz 50 Pfg., 3. Platz 30 35
3Kinder 1. u, 2. Platz die Hälfte, 03Alles Nähere durch Annoncen und Plakate. Die Direction,.

A. PrimaS Rühe und Ferſen

J. rn
c Man verlange Probenummern gratis und franko

von der illuſtrierten Jagdzeitſchrift
a„Ol. Huberkus“,

vielfach prämiiert auf internationalen Jagd und Hunde-
Ausſtellungen.

Der „St. Hubertus““ iſt die anerkannt verbreiteſte und
beliebteſte Fachzeitſchrift für Jagd, Hundezucht, Fiſcherei
und allen anderen Sport.

Alle Berufsjäger und Förſter, Jagdliebhaber, ſowie Groß
grund, Ritterguts und Gutoébeſitzer und Pächter ſind Leſer
des „„St. Hubertus“,

Abonnement frei ins Haus 1.40 Mk. pro Quartal. Alle 8
Poſtanſtalten und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

Verlag und Expedition des St. Hubertus“,
Cöthen (Anhaclt).

3406 (Paul Schettler's Erben

e eeeeereeeeereeeee

Kartoffelkaſten Krimmſtecher,
empfehlen billigſt. 3408 zugleich als Opernglas dienend, unentbehr-vſeh a lich auf Reiſen, Landpartien, Theater 2c.,

Gebr. Wiegand. elegant, mit Etui, verſende, um zu räumen

von Mk. 2,50.

„Jnvalidendank“ Leipzig erb. zuverläſſigſte Bezugsquelle von

Große Muſterauswahl bereitw. franco.

mit Ankergang, Sekundenzeiger und

räder verkaufe gegen Caſſe, um damit zu
nahme oder vorherige Einſendung.

für den außerordentlich billigen Preis

1140 Verſand franco Nachnahme 30 Pfg.auslerer! extra).
Größen werden zu äußerſt Preiſen Kommandantenſtr. 18 [2512
abgegeben. Off. unt. K. L. 832 Für Privote

Anzug- und Paletotſt offen,
Mickel- direkt v. Fabrik d. Abgabe jed. Maaßes.

BRemontoir- Uhr Franz Wöhme, Tuchfabrik, z. Cottbus 4.

Zeigerſtellvorrichtung, mitſammt ele 245 hochfeine Pneumatie Fahr
Nach cr räumen, enorm billig. Liſten frei. [(2693

Paul Grundmann, Auguſt Stukenbrok, Ein beck.
Mo ſe, Hal le a. Aget l3361 1933 Haynau i. Schl. Deutſchlands größtes Fahrradgeſchäſt.

Preußiſche Wange werkenſchule Naumburg a. S.
ÄÜa,

Merſeburger Kreisblatt. (Tageblatt und Anzeiger für Stadt und Land.)

Achtung!
Musikalische Volksbibliothek.
Beste Sammlung Klassischer und
moderner Salonstücke für Klavier
und Lieder mit Klavierbegleitung,
Tänze, Märsche ete., Piecen für

Violine, FPlöte ete,

äeammer 70 Pf.
Probe- Exemplar und Catalog

gratis und franco.
Adolf Kunz, Musikverlag,

Berlin, Neue Königsstr. 19.

(008e t Mark

Deutſch Nordiſchen Aus
ſtellungslotterie Lübeck.

Ziehung am 30. u. 31., October

und der
Baden. Pferde- Verlooſung
Ziehung am 13. u. 14. Septbr.

ſind zu haben in der

Kreisblatt- Expedition.

Oſt-Afrika-Verlooſung.
Noth und Liebe drängt uns dazu,

auch in dieſem Jahre eine Verlooſung
ſür die Krankenpflege in Deutſch
Oſt- Afrika zu veranſtalten. Der
Herr Miniſter hat die Genehmigung
zur Ausgabe von 15000 Looſen à 50 Pf.
geſtattet. Die Ziehung findet in einigen
Wochen am 15. October d. J. ſtatt.
Der Verlooſungsplan mit 1980 Ge-
winnen ſteht auf der Rückſeite der Looſe.
Wir haben noch ungefähr 6000 Looſe
vorräthig und bitten unſere Freunde,
uns die Looſe abzunehmen. Wer aber
unſere Arbeit nicht gern durch Abnahme
von Looſen unterſtützen will, iſt herzlich
gebeten, ſein Scherflein an die Anſtalt
Bethel mit dem Zuſatz „Krankenpflege
in DeutſchOſtAfrika“ cinzuſenden, mit
innigem Danke wird auch die geringſte
Gobe angenommen. Schriften u. Mit
theilungen üker die Miſſion in Oſt
Afrika ſenden wie gern gratis zu.

Bielefeld, im Auguſt 1895.
Die Kommiſſion für die (309

Krankenpflege i. Deutſch Oſt Afrika.
Fr v. Bodelſchwingh, Paſtor.

Rosp. med. Schmidt,
HMannover, Louiſenſtr. 2,

früh. Studirend. a. d, k, k. Univ.-Hoſpitäl.
(allgem. Krankenhaus u. Poliklinik)
in Wien behandelt ausſchl. Haut und
Unterleibskrankheiten Schwächezu
ſtände. Auswärtige brieflich.

Daſelbſt für 1 M. Briefm. zu haben das
Buch: „Die Krankheiten“, worin Jeder
über ſein Leiden ſelbſt Aufklärung findet,

Dr. med. Richard Wagner,
Specialarzt

für Hals- und Nasenkrankheiten,
II alle a/S., Poststr. II.

Sprechstunden: Vorm. v. 9--11 Ubr,
Nachm. 3--65

Zum Wohle der Menſchheit
bin ich gerne bereit, allen Denen welche
an Magenbeſchwerden, Appetitloſig
keit und ſchwacher Verdanung leiden,
ein Getränk (weder Medizin noch Geheim
mittel) unentgeltlich namhaft zu machen,
welches mir bei gleichen Leiden ausge
zeichnete Dienſte geleiſtet hat.

C. Schelm, Realſchulleher a. D.

1461] Erfurt.
Dankſagung.

Meine Tochter litt mehrere Jahre an
Trüſen, Hornhautentzündung verbunden

mit kleinen Geſchwüren, ſo daß die
Augen immer zugeklebt waren und große
Schmerzen und Lichtſcheu beſtanden,
Nachdem ich mehrere (5) Aerzte und
Specialärzte gebraucht, keiner aber meiner

Tochter half, wandte ich mich in meiner Ver
zweiflung an Herrn Dr. med. Volbeding,
homöopath. Arzt in Düſſeldorf,
Königscllie 6, welchem es binnen 2
Monaten gelang, meine Tochter voll
kommen geſund zu machen, ſo daß ihr
jetzt Niemand anſieht, was für ein
ſchweres Leiden ſie durchgemacht hat.
Jch ſchulde hierfür Herrn Dr. Vol-
beding lebenslang größten Dank.

Adam Soldan,3384] Hörde, Ermlinghoferſtraße 4,

ledermann xann
l g“ garantirt reine
Ungarweine, 0

ürztlich empfohlen für Kinder, Kranke,
Bleichstchtige, Wöchnerinnen, zu
Originalpreisen Kaufen bei:
M. Schuhmann in Alt-Ranstedt,
Ed. Säeler in Spergau.
Ferd. Hartung in Fäbrepdorf.
M. Orla münder in Zösehen,
Oscar Christol in Rassnitz.
G

5 Kilo Poſtfaß enth.
eiufen Malz- Cognac

verſendet für Mark 6.
inet. Faß und franco [1620

A. Selmar Sehulze,
Kornbrennerei, Nordbauſen.

Bierhandlung
und

Mineralwasser Fabrik.
Empſfſehle:

er Wasser 35Fl.33,
Harzer Sauerbrunnsn 20
Thüringer Sauerbrunneon 25 3
Berliner Woissbier 25 3
Waizenlagerbier a. d. Brauerei

v. F. Lohrenz in Weissenſels 30 3
echt Culmbacher Exportbier,

I. Culmb. Actien- Brauerei 16 5echt Münchener Bürgerliches

Brauhaus 18 3echt Hofer Bavariabräu 20 3
Klosterbräu 24Tafelbier (Wiener Art) 30 3,
Weissenfelser Lagerbier

(Münchn. Art) 30Merseburger Bitterbier 24 3,
Grätzer 20 3Ich lieſere die Flaschen leihweise und
bleiben dieselben mein Eigenthum!

Nicht zurückgegebene leere Patent-
flaschen berechne wit 20 Pſ. Leere
Flaschen ohne Patent berechne mit 10Pt,

Ileinr. Schultze jun.(3199

Bettstroh
hat abzugeben 13359Schönfeld, Teichſtraße T7a.

Die Stelle des Förſters
der Landesſchule in Köſen, für deren
Einkommenverhältniſſe dieſelben Vor
ſchriſten wie für die der Förſter im un
mittelbaren Staatsdienſte gelten, iſt zum
1, Januar 1896 zu beſetzen. Bewerber
wollen ſich binnen acht Wochen bei dem
unterzeichneten Forſtamte melden.

Pforta, den 6. September 1895.
34211 Das Forſtamt.

Polontär-
oder Volonktärverwalter geſuch.

Es wird zum 1, October d. Js, ein
Volontär oder Volontärwerwalter geſucht.

Die Anmeldung hat ſchriftlich beim Jn
ſpector e iss mer zu erfolgen. Ritter
gut Dölkau bei Zöſchen. 13420

Ein älteres Mädchen, be
wandert in Küche und Haushalt, geſt.
auf beſſere Zeugniſſe, ſucht bei einer
feinen Herrſchaft zum 1. Oct. Stellung,
Off. unter C. K. 100 poſtlagernd
Mühlhauſen i. Th. 13422

Ein jüngeres Arbeitsmädchen
findet ſofort dauernde Arbeit bei

Gebr. Wirth,
3410] WeißenfelſerStraße.

Ein kräſtiges, tüchtiges Mädchen
für den Kuhſtall und Milchwirthſchaft
findet ſofort oder zum 1. October
Stellung auf [3412
Rttgt. Zöschen- Oberhof.

Ein älteres, ordentliches Dienſt
mädchen, welches ſelbſtändig kochen

kann, ſucht [3393
Frau Bertha Schömburg-
Kleiner

W Reiſekorb oder
Handkoffer
zu kaufen geſucht. Gefl. Offerten mit
Preisangabe unter R. 3385 an die
Kreisblatt Expedition. [3385

Ein Jagdhund zu
verkaufen.

557 Bamberg, Löſſen,
CGasthof „Alte Pogt“.

Sonnabend Abend
P Salzknochen.
5413 W. Träger

Winterſemeſter I. November. chSommerſemeſter I. Mai Direct, Architekt P. Hörig. (3064
Dwia und Verlag der Merſeburger KreſblantDrncern (A. Laidholdt), Merſeburg, Kltenhurger Schulplatz 65,

Programm durch die
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Das Räthſel einer Nacht.
CriminalRoman. Nach den Aufzeichnungen eines

Detektives

Von Gebh. Schätzler-Peraſini.
(12. Fortſetzung.)

Sein Geſicht blieb vollkommen ruhig.
Dies wirkte augenſcheinlich auf Franziska.

„Da muß ich ſehr bedauern, meine Gnädigſte,“
ſprach der Commiſſar, „Sie dennoch beläſtigen
zu müſſen. Jn den Ergebniſſen der einzelnen
vor meiner Ankunſt abgehaltenen Verhören finde
ich mancherlei Lücken. Das muß berichtigt
werden und ich wende mich deshalb an Sie.“

„Und wenn ich nichts weiter mehr an
geben will antwortete Franziska zornig.

Balder ſah ſie feſt an.
„So würde dies da Jhre Ausſagen mög-

licherweiſe den Gatten retten können ein
eigenthümliches Licht auf Sie werfen.

Franziska biß ſich auf die Lippen und warf
ſich in den Stuhl zurück.

„Meinetwegen Fragen Sie aber immerhin
„Gut! Geſtatten Sie mir gleich die Frage:

Halten Sie ſelbſt Jhren Gatten für ſchuldig
Eine ſchwere Pauſe entſtand.
Franziska kämpfte. Groll, jo, ſogar Haß

gegen Franz erfüllte nun ihre Bruſt da er
ihr unverblümt ſagte, wie er ſie verachtete, wie
er, jener anderen wegen, nicht mehr mit ihr
zuſammen leben wolle.

Aber trug nicht ſie ſelbſt die Schuld an
Allem Durfſte ſie ihn verderben, nur weil er
ſein Herz der Anderen zugewendet hatte? Ein
Wort und er war freil Aber Franziska ſprach
dieſes Wort nicht.

„Jch verweigere die offene Antwort auf dieſe
Frage,“ verſetzte ſie ſchroff. „Mein Urtheil iſt
übrigens vom Gang des Proceſſes abhängig.
Jſt mein Gatte ſchuldig, ſo iſt dies Unglück ge-
nug für mich.“

Dieſe Antwort bedeutete nichts.
„Bolten behauptet, nicht ſchuldig zu ſein
„Weshalb alſo glaubt man ihm nicht und

läßt ihn nicht frei
„Weil er ſein Alibi nicht nachweiſen kann oder

will. Aber ich bin überzeugt, wenn er ſich um
den Preis einer andern Perſon, eben des Thäters,
retten wollte, er könnte es!“

Freitag, den 13. September 1895.

„Ah!“ Sie ſah ihn betroffen an. „Weshalb
nennt er nicht den Namen dieſer Perſon

„Ein falſcher Edelſinn mag ihn leiten. Viel-
leicht wartet er von Tag zu Tag, daß jene
Perſon ich vermuthe ſie ſogar ſich ſelbſt
nennt!“

„Aber das wird ja immer geheimnisvoller
lachte Franziska nervös auf. „Da Sie mit ſo
vorzüglichem Scharſſinn ausgerüſtet ſind, mein
Herr, ſo nennen Sie doch den Namen'“

„Das würde nichts nützen ich muß den
Mörder überführen können

„Jch wünſche Glück dazu!“
„Danke,“ ſagte er trocken. „Beantworten Sie

mir, bitte, meine weiteren Fragen. Hat irgend
eine fremde Perſon, ein Bettler vielleicht, an dem
verhängnißvollen Tage Jhre oder vielmehr die
Zimmer Jhres Gatten betreten

„Nein Niemand als meine Dienerin.“
„Zeigen Sie mir, bitte, wie man von hier

aus nach Herrn von Boltens Zimmer gelangt!“
Franziska öffnete die Thür, ſchritt über einen

Theil des Corridors und ſchloß ein zweites Ge
mach auf.

Balder folgte.
„Wo hing der Revolver
„Dort, mein Herr!“
„Danke!“
Der Kommiſſar ging mit Franziska zurück.
„Sie ſelbſt meine Gnädigſte, kennen die Waffe

fuhr er fort,
„Ja gewiß e
„Sie wußten auch, daß dieſelbe ſtets mit einigen

Schüſſen geladen war
„Allerdings, aber ich verſtehe nicht
„Was haben Sie nun in der bewußten Nacht

wahrgenommen fragte Balder kurz.
„Mein Kind lag im Sterben, ich kann mich

auf die Einzelheiten nicht mehr beſinnen!“ ver
ſetzte Franziska leicht verwirrt.

„Sie hörten aber Jhren Gatten das Haus
verlaſſen

„Ja!“
„So! Wie lange blieb er aus
„Etwa eine Stunde,“ antwortete Franziska

unruhig.
„Wir kommen dem Ziele näher Wollen Sie

mir nun genau die Frage erſtatten: was thaten
Sie während dieſer Zeit

Jahrgang 88. J

Feſt, durchbohrend ſah er das Weib an.
Franziska war auf eine ſolche Frage nicht

vorbereitet, ſie zuckte heftig zuſammen, preßte die
Lippen feſt aufeinander und war erſt entſchlofſen
nicht zu antworten.

„Jch bitte,“ ſagte ſtreng der Beamte.
„Jch wachte bei meinem Kinde!“ ſtieß ſie

mit fahlen Lippen hervor.
Balder hatte beſtändig Notizen gemacht. Er

nickte befriedigt.

„Jch danke Jhnen. Jür jetzt genügen mir
dieſe beſtimmten Angaben, Nun bitte ich noch,
Jhre Dienerin zu rufen, welcher ich gleichfalls
einige Fragen vorzulegen habe,“

„Wozu das, mein Herr?“ fuhr Frau Bolten
auf. „Jch kann Jhnen beſſere Auskunft geben.“

„Bedauere; ich habe an Sie ſelbſt in dieſem
Augenblick keine Frage mehr zu ſtellen. Rufen
Sie, bitte, das Mädchen

Franziska ſchlug wüthend auf die Tiſchglocke.
„Zugleich erſuche ich Sie in dringendſter

Weiſe dieſes kurze Verhör nicht zu unterbrechen!“
Darauf hatte Franziska nur ein zorniges

Lachen,
Die Dienerin trat ein.
„Was befehlen Sie, Madame?“
„Der Herr will einige Fragen an Dich richten.
„Kommen Sie hierher,“ ſagte Balder, ſtreng

das Mädchen anblickend, das ängſtlich der Rich-
tung ſeiner Handbewegung folgte.

Das Mädchen ſtand ihm nun gegenüber und
zwar kehrte es ihrer Herrin den Rücken.

Durch dieſe Anordnung hatte Balder ein
Wechſeln der Blicke unmöglich gemacht.

„Was ſoll ich?“ fragte das Mädchen ängſtlich.
„Meine Fragen auf das Gewiſſenhafteſte be

antworten. Jch mache Sie ſogleich darauf auf-
merkſam, daß Sie ſpäter den Eid darauf zu
leiſten haben. Ein Menſchenleben hängt vielleicht
von Jhren Worten ab.“

Derartig war dem Mädchen noch nicht zuge-
ſetzt worden es zitterte erſichtlich und hätte ſich
gern nach ihrer Herrin umgewendet, welche
Manipulation jedoch unmöglich war, da ſie
Balder feſt und unverwandt im Auge behielt,

„Sie haben bereits einmal angegeben, daß
Sie Jhren Herrn das Haus verlaſſen ſahen
fragte er.

„Ja; ich ſtand unten im Corridor,“ antwortete
die Zeugin.

„Gut; was thaten Sie dann
„„Jch ging nach oben und Madame ſchickte

mich zu dem kranken Kinde.“
„Was that Frau Bolten in dieſem Augen-

blick?“
„Madame

Herrn
Ein zorniger Aufſchrei

Franziskas kommend,
Ausſage.

Das Mädchen wollte ſich raſch umwenden,
doch rief ihr der Criminaliſt ein energiſches
„Bleiben Sie!“ zu, worauf er ſich an die, in
nervöſer Erregung im Stuhle liegende Dame
wendete,

„Jch muß Sie darauf aufmerkſam machen.
meine Gnädigſte, daß ich bei dem nächſten
Worte, mit dem Sie dieſe Unterredung ſtören,
das Verhör abbreche und ſofort auf dem

allein mit Jhrer Dienerin weiter
ühre

Ein Blick tödtlichen Haſſes antwortete ihm.
„Zur Sache!“ fuhr er fort. „Sie haben

Jhre Herrin wohl genau angeſehehen! War ſie
erregt

„Ja, allerdings
„Hm! Was trug die Dame für ein Kleid

War der Stoff ſchwarz oder blau
„Keins von beiden es war ein einfaches

graues Kleid.“
„Alſo grau! Sie gingen nun, der Weiſung

gemäß, zu dem kranken Kinde. Wie lange blieben
Sie bei demſelben

„Etwa ein und eine halbe Stunde lautete
die wichtige Antwort.

„Wiſſen Sie dies genau
Ohne Beſinnen erwiderte das Mädchen:
„Ja; ich hatte auf die Uhr geſehen und jede

Minute vor Angſt und Sorge gezählt, denn das
Kind lag im Sterben und Madame kam noch
immer nicht.

„Richtig; alſo Jhre Herrin war fort
„Ja,“ antwortete das Mädchen bebend.

(Fortſetzung folgt.)

kam aus dem Zimmer des

von den Lippen
war die Folge dieſer
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Provinz und Umgegend.
Halle, 11. Sept. Einen ſchrecklichen

Unglücksfall hat wieder einmal die Unſitte,
die nicht ſchnell genug auflodernde Flamme
im Ofen durch Aufgießen von Petroleum
aus einem Behälter anzufachen, herbei geführt.
Jn dem Augenblicke, als ſich geſtern Nachmittag
das bei dem Kaufmann H., gr, Ulrichſtraße 21,
bedienſtete Mädchen Müller jener Unſitte ſchuldig
machte, ſchlug die Flamme aus dem nur glim-
menden Brennmaterial im Ofen in den Behälter,
derſelbe explodirte und der brennende Jnhalt
verbreitete ſich zum erheblichen Theile über die
Kleidungsſtücke des Mädchens, das nach wenigen
Sekunden einer lebenden Feuerſäule glich. Als
auf die Hilferufe der Aermſten Hausbewohner
herbei kamen und mit vieler Mühe die brennen
den Kleiderſetzen vom Körper entfernten, war
nach einem Bericht der „Halleſchen Ztg.“ der
letztere bereits über und über mit größtentheils
tief gehenden Brandwunden bedeckt. Das leicht
fertigte Geſchöpf wurde ſofort nach der König
lichen Klinik gebracht, doch dürfte es ſchwerlich
mit dem Leben davon kommen.

f. Naumburg, 10. September. Der
Wahrheit die Ehre! Daß ein ſocialdemokratiſcher
Redacteur nach ſeiner Haftentlaſſung öffentlich
die humane Behandlung, die er im Gefängniß
erfahren hat, rühmt, dürfte nicht oft vorkommen.
Ein ſolcher Fall wird aus Thüringen berichtet:
Der frühere Redacteur der Thüringer Tribüne“
in Erfurt, der im Naumburger Gefängniß eine
neunmonatige Strafe verbüßt hat, erzählt im
genannten Blatt, daß ſeine Zelle die beſte im
ganzen Gefängniß geweſen ſei, mit Ausſicht auf
die Stadt und das Saalthal. Auf ſein Geſuch
iſt ihm vom 1. Staatsanwalt Geh. Juſtizrath
Lanz Selbſtbeſchäftigung, Zeitungsabonnement,
eigene Lektüre und Abends Licht bis 9 Uhr ge
währt worden.

t Gera, 10. Sept. Herrn Hans Julius
Rahn, Direktor des Stadttheaters in Halle,
wurde von dem Erbprinzen Reuß j. L. in An
erkennung ſeiner erfolgreichen künſtleriſchen Wirk-
ſamkeit als bisheriger Leiter des fürſtlichen
Theaters in Gera das ſilberne Verdienſtkreuz
für Kunſt und Wiſſenſchaft verliehen.

f Teuchern, 10, September. (Einen un
erwarteten Tod) fand heute früh der
Arbeiter Ungewiß aus Kröſſuln. Auf dem
Wege zur Arbeit wurde derſelbe in der Nähe
unſerer Stadt von einem Schlaganfalle be-

troffen, infolgedeſſen er todt niederſank. Erſt
nach einiger Zeit wurde er aufgefunden und zu
den Seinen zurückgebracht, die er vor kurzer
Zeit erſt geſund und munter verlaſſen hatte.
Der ungefähr 40 jährige Mann hinterläßt eine
Wittwe mit drei unmündigen Kindern, von
welchen das eine ſchon jahrelang das Bett
nicht hat verlaſſen können.

f Leipzig, 8. September. Zum Zwecke
einer möglichſt engen und bequemen Verbindung
zwiſchen Leipzig und Halle beabſichtigt neuer
dings die Kontinentale Geſellſchaft für elektriſche
Unternehmungen in Nürnberg eine elektriſche
Schwebebahn zwiſchen Leipzig und
Se zu errichten. Die Bahn ſoll vom

ayeriſchen Bahnhof in Leipzig zum Dresdener,
Magdeburger und Thüringer Bahnhof, dann
über Möckern und Schkeuditz nach dem Riebeck-
platze in Halle und von dort weiter bis zur
dortigen neuen Promenade geführt werden. Zu
nächſt ſoll der Betrieb in Einzelwagen erfolgen,
die in möglichſt kurzen Zwiſchenräumen auf ein.
ander folgen. Während die Schnellzüge zwiſchen
Leipzig und Halle jetzt eine Fahrzeit von reichlich
35 Minuten haben, ſoll die elektriſche Schwebe
bahn die Strecke in nur 15 bis 20 Minuten
durchlaufen. Als beſondere Vorzüge einer
Schwebebahnanlage werden au ßerordentliche
Betriebsſicherheit, Zuläſſigkeit einer ſehr
hohen Fahrgeſchwindigkeit und die außerordentlich
einfache Geſtaltung der Weichen gerühmt. Die
Pläne ſind von dem Geh. Kommerzienrath Eugen
Langen in Köln ausgearbeitet worden.

Vermiſchte Nachrichten.
(Social demokratiſche Sitz redakteure.)

Die ſocialdemokratiſche Preſſe bezeichnet die Redakteure der
bürgerlichen Blätter mit Vorliebe als „Tintenkulis“, die
ſchreiben müſſen, was ihre „Herren“ von ihnen verlangen.
Das trifft ſelbſtverſtändlich nicht zu, dagegen ſteht es feſt,
daß die focialdemokratiſchen Verleger und Redaktionen nicht
nur Tintenkulis, ſondern auch „Sitzkulis“ beſolden. Die
ſocialdemokratiſchen Parteihäuptlinge können, ſei es als
Redakteur oder als gelegentliche Mitarb iter, ſchreiben, was
ſie wollen, ohne dabei eine Strafe zu riskiren für die
Uebernahme der Verantwortung giebt es ja arme Teu el
von Genoſſen genug, die gern gegen einige Silberlinge das
Blatt zeichnen, reſpektiv die Rolle eines Sitzredakteurs
übernehmen. Und gerade in den ereignißreichen Zeiten
wurden immer Leute als „Verantwortliche““ engagirt,
denen das erforderliche Maß an Wiſſen und Bildung
gänzlich mangelte. So veröffentlichte zum Beiſpiel die auf
Grund des Sooialiſtengeſetzes unterdrückte „Berliner Freie
Prefſe“, das damalige Hauptorgan der ſocialdemokratiſchen
Partei, nach den Attentaten Hödel's und Nobiling's und
nach der Verurtheilung des erſteren zum Tode ſehr ſcharfe,
aufreizende Artikei, die, wie behauptet wurde, von Liebknecht
und Haſenelever herrührten. Wegen dieſer Artikel wurde
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Freitag, den 13. September.
Anklage erhoben und der neugebackene Sitzredakteur, ein
geweſener Poſthilfsſchreiber Pulkrabeck, erhielt 4 Jahre Ge
fängniß. Daß der Verantwortliche fich nicht weigern
durfte, ſolche Artikel, die ſeine Parteiobern geſchrieben
hatten, aufzunehmen, iſt zweifellos. Auch die Leiter des
jetzigen Centralorgans, des „Vorwärts“, ſalviren ſich durch
ihre Sitzredakteure. Dem Schauſpieler Roland (Dierl)
folgte der Verſicherungsbeamte Pfund, und nach deſſen
Verhaftung der Schriftſetzer Schröder, während die eigent
lichen Redakteure nie zeichnen, ſondern ihr hohes Gehalt
emüthlich verzehren. Für den „Socialdemokrat“ zeichnetge ſeit längerer Zeit der Töpfergeſelle Jacobey, und auch

das anugebliche Studentenorgan, der „Socialiſtiſche Aka
demiker“, hält ſich Sitzredakteure. Sein erſter war der zu
3, Monaten Gefängniß verurtheilte Sattlergeſelle Saſſen
bach dieſem folgte der Handlungscommis Berthold Hey
mann, und ſein gegenwärtiger „Verantwortlicher“ iſt der
Mechanikergehilfe Otto Holz. Die Sitzredakteure oder Sitz
kulis der ſocialdemokratiſchen Blätter werden auch „„kuli
mäßig“ bezahlt, das iſt in der Geſellſchaft der für Freiheit
Gleichheit und Brüderlichkeit Schwärmenden ganz in der
Ordnung

Heldentod des evangeliſchen Diviſions-
pfarrers Schwabe.) Von der evangeliſchen Feldgeiſt
lichkeit ſind im letzten Kriege zwei vor dem Feinde ver
wundet, einer wurde beim Auffliegen der Mine bei Laon
verletzt, und ein vierter, der Diviſtonspfarrer Schwabe,
fand den Heldentod auf dem Schlachtfelde von Chäteaudun.
Noch am 16. Oktober hatte Schwae auf einem der Boule-
vards in Orleans für die ſeiner geiſtlichen Fürſorge über
wieſenen Truppen evangeliſchen Gottesdienſt gehalten. Zum
Schluß ſeiner Predigt ermahnte er im Hinblick auf die vor
ausſichtlich noch zu beſtehenden Kämpfe zum herzlichen
Gottvertrauen und betete in dieſem Sinne. Ein bei der
Feier anweſender Officier fand es ſeltſam, wie er ſpäter
ſelbſt erzählt hat, daß der Pfarrer ſich ganz ohne Unter
ſchied und Vorbehalt mit in die gemeinſame Gefahr einſchloß
und betete: „Herr, wie Du willft, ſo ſchicl's mit uns, wenn
wir neuen Kämpfen entgegen gehen Er hatte bald Ver
anlaſſung, ſich zu überzeugen, daß er das volle Recht dazu
gehabt hatte. Am 18, Oktober, beim Marſch auf
Chateaudun, ritt Schwabe mit dem Diviſionsſtabe. Gegen
Mittag entſpann ſich der Kampf. Auf den Klang des Ge
ſchützfeuers und die Nachricht, daß Chäteaudun im Kampfe
genommen werden müſſe, war Schwabe vorgeſprengt, um
ſich nach etwaigen Verwundeten und nach den Verbands
plätzen zu erkundigen. Jn dem Angenblick, als er an den
Oberſt Marſchall v. Biberſtein heranreitet mit der Frage,
ob der gegenüberliegende Bahnhof ſchon genommen ſei,
hört man eine Chaſſepotkugel aufſchlagen laulos erhebt
Schwabe ſeine Hände bis zur Schulterhöhe und ſinkt dann
todt vom Pferde. Die Kugel war über dem linken Auge
in den Kopf gedrungen und hinter dem rechten Ohre wieder
herausgegangen. Der Eindruck dieſes Todes auf Officiere
und Soldaten war erſchütternd. Der Gefallene hinterließ
eine Wittwe und ſechs unmündige Kinder. Schon in der
Schlacht bei Wörth hatte ſein Reitpferd zwei Schußwunden
davongetragen, und auch bei Sedan ſah man ihn im Be
reiche der feindlichen Geſchoſſe ſeines Amtes walten Allge
mein wurde ſeine aufopferungsvolle Thätigkeit von
Officieren und Soldaten gerühmt. Am 19. Oktober, Nach
mittags 4 Uhr, ſollte ſeine irdiſche Hülle mit den übrigen
Gefallenen der Brigade feierlich beſtattet werden, als das
Alarmſignal ertönte und die beabſichtigte Feier vereitelte.
Seine Leiche mußte daher in unmittelbarer Nähe eines vor
Chateaudun liegenden Gehöftes, wohin ſie vorläufig ge
bracht worden war, der Erde übergeben werden.

Gerichtsweſen und Entſcheidungen
Ueber den Begriſf der Schiffövarkeiteines Fluſſes hat ſich das Oberverwaltungszericht wie

folgt on Eig von Natur ſchiffbarer Fluß iſt.
ein öffentlicher Fluß, gleichviel ob die Schifffahrt auf dem
Fluſſe thatſächlich ausgeübt wird oder nicht. Unter „ſchiff
bar“ iſt die Benutzbar keit des Fluſſes als Waſſerſtraße für
den Transport von Sachen oder Perſonen zu verſtehen,
wogegen das Befahren des Fluſſes mit kleinen Kähnen unn
Nachen ihn noch nicht zu einem ſchiffbaren macht. Ferner
kann in dem Falle, wenn der Fluß zwar regelmäßig die
erforderliche Waſſermenge ſührt, jedoch natürliche Hinder
niſſe, wie z. B. Felſen oder Stromſchnellen, der Schiffahrt
in den Weg treten, von einer natürlichen Schiffbarkeit nicht
dte Rede ſein dagegen vermögen künſtlich geſchaffene Hinder
niſſe, wie Stauanlagen und Brücken, dem Fluſſe die vor
handene Eigenſchaft der natürlichen Schiffbarkeit nicht zu
uehmen, und noch weniger kann dies von dem Mangel an
Schifffahrtsanlagen gelten, z. B. eines Leinpfades,

Erdkunde, Kolonien, Reiſen.
Der Leiter der deutſchen Togoexpedition Dr. Gruner

hat jeht ſeinen Schlußbericht erſtattet. Es geht einmal
daraus hervor, daß wir von der Küſte bis zum Niger eine
fortlaufende Reihe, in korrekter Weiſe mit den Oberkönigen
abgeſchloſſener bindender Verträge beſitzen, die dem Aus
wärtigen Amt bereits vorliegen, und daß beſonders unſere
Anſprüche auf das weit Niger abwärts ſich erſtreckende
ſelbſtändige Reich Gandu durchaus berechtigt ſind.

Der Gouverneur von DeutſchOſtafrika
Major v. Wißmann hat ſein neues Amt angetreten mit
einer Bekanntmachung an die Europäer des Schutzgebiets.
Jn derſelben bezeichnet er als ſeine Ziele „Wirthſchaftliche
Erſchließung der Kolonie für das Mutterland, kulturelle
Hebung der eingeborenen Bevölkerung. Die Schutztruppe
ſoll in der Art verwandt werden, daß ſie ihre Aufgabe
unſere kulturelle Arbeit zu ſichern und zu ſchützen, jederzeit
ſchnell und erfolgreich zu erfüllen vermag. Halten wir
Deutſche in der Kolonie einmüthig zuſammen, ſtets ein
gedenkt, daß es der Ehre und dem Wohle Deutſchlands
gilt, ſo wird der Erfolg auch nicht ausbleiben, und unſere
Arbeit ihren Lohn in dem Dank des Vaterlandes und der
Anerkennung des Kaiſers finden.

Heer und Marine.
Mit einer neuen Art von Zeichentelegraphie

ſollen bei den Kaiſermanövern Verſuche angeſtellt werden.
Das Zeichenmaterial beſteht nur aus zwei kleinen roth
weißen Fähnchen an etwa m langen Stäben. Und mit
dieſen Flaggen, von denen jeder der Telegraphirenden zwei
erhält, werden nun durch verſchiedene Streckungen der
Arme, durch kreieförmige Bewegungen und durch die
mannigfaltigſten Stellungen der Fähnchen die entſprechenden
Zeichen gegeben, d. h. alſo, nach dem vollſtändigen Alphabet
ganze Geſpräche geführt. Bezweckt ſoll mit dieſer Zeichen
telegraphie werden, in Fällen, in denen das Gefechtsgetöſe
die Hornſignale übertönt und dieſe in Folge deſſen nicht
gehört werden können oder bei größeren Diſtanzen nicht
mehr ausreichen, zwiſchen den Truppenführern durch ſicht
bare Signale die nöthige Verſtändigung herbeizuführen,

Der Kaiſerhat genehmigt, daß bei den Manbvern
des 6. Armeekorps der türkiſche Overſtlieutenant Eſſad
Bey als Zuſchauer theilnimmt. Auch einige
ſchweizeriſche Officiere ſind anweſend.
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